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DES k. u. k. KREISKOMMANDOS OLKUSZ.

N r. 11. O lk u s z ,  am 15 . O k to b e r  1 9 1 7 . Jah r  3 ‘

INHALT (69—82): 69. Kreisordnung. — 70. Schulwesen. — 71. W issenschaftliches Institu t für L andw irtschaf
in Pulawy. — 72. Kais.-deutsche Pass-Stelle in Krakau — Errichtung. — 73. Reorganisation des F inanz
dienstes. — 74. K. u. k. M ilitärgericht Olkusz Auflösung. — 75. W echselblankette — Auflage und Ver
kauf. — 76. Verkehr mit Ölfrüchten. 77. Verkehr mit Kartoffeln. 78. E inkauf und Überfuhr von
Getreide und M ahlprodukten. — 79. Ausfuhr von Artikeln d. P. G. Z. — Regelung des Verkehres. •—
80. beschlagnahm e von Heu-Durchführungsbestim m ungen. — 81, Konzessionen zum  Verschleisse vom  Riann- 
wein. —  82. Polizeihundestation Olkusz — Errichtung.

69.
Kreisordnung.

Verordnung vom 17. September 1917, betreffend die 
Kreisordnung.

• Auf Grund der kraft Allerhöchsten Oberbefehles 
erteilten Erm ächtigung Seiner k. u. k. Apostolischem 
M ajestät w ird  für die in  österreich-ungarischer M ilitär
verw altung stehenden Gebiete Polens folgendes ver
ordnet:

§ 1.
Errichtung von Kreisvertretungen.

F ü r jeden Kreis wird eine Kreisvertretung ge
schaffen.

Änderung der Grenzen der Kreise bewirken die 
entsprechende Änderung des Aintsgebietes der Kreis
vertretung.

Mehrere Kreisvertretungen können sich m it Z u
stim m ung des Mi 1 itärge neralgo.uvernements zur E r
reichung bestim m ter Zwecke zu Kreisverbänden ver- 
einigen.

Die Tätigkeit jedes Kreisverbandes w ird durch  ein 
S tatu t geregelt, das der Genehmigung des M ilitärgene
ra  Igouvefn ememts unterliegt.

Die Stadt Lublin w ird aus dem  Verbände der 
Kreisvertretung ausgenommen'.

§ 2.
Zusammensetzung der Kreisvertretungen.

Die Kr eis Vertretungen bestehen im Kreisen m it 
höchstens 100.000 E inw ohnern aus vierundziwaimg 
Kreisverordneten; in  Kreisen m it m ehr als 400.000 E in
w ohnern tr itt  für je  10.000 oder weniger Einw ohner ein 
Kr ei sverpr dneter hinzu.

Die Kreisvertretungen werden für drei Jah re  ge
wählt. Sie bestehen aus Vertretern folgender Interessen
gruppen:

1. Höchstbesteuerte des Handels, der Industrie und 
des Immobiliarbesitzes,

2. Städte,
3. Landgem einden.
Die Zahl der M andate w ird auf die einzelnen. G rup

pen folgend ermassen verteilt:
I. Zunächst w ird  die Zahl der städtischen K reis

verordn eiern nach  dem Verhältnisse der Einwohnerzahl 
der Städte zur Gesamtzahl der Bevölkerung des Kreises 
festgesetzt, wobei die auf die Städte entfallende Anzahl 
der M andate auf Kosten der übrigem M andate um  ein
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Mandat verm ehrt wird. Die AmzabI der städtischein 
M andate darf macht weniger als ein Sechstel und niicht 
m ehr als die Hälfte der M andate des Kreises betragen.

II. Die mach Abzug der städtischen M andate ver
bleibende Zahl der M andate w ird zu gleichen Teilen 
auf die Gruppen der Höchstbesteuerten sowie der L and
gemeinden verteilt. Bei ungerader Zahl w ird das e r
übrigende M andat der Gruppe der Landgem einden zu
gewiesen. W enn die Zahl der W ahlberechtigten in der 
Gruppe der Höchstbesteuerten nicht wenigstens zehn
m al so gross ist, afs die Zahl der auf diese Gruppe en t
fallenden Mandate, so hat eine entsprechende Verm in
derung der M andatenzahl dieser Gruppe zu Gunsten 
der M andatenzahl der Gruppe der Landgem einden ein
zutreten.

Die Funktion eines Kreisver ordneten is t ein E hren
amt.

§ 3.

Gruppe der Höchstbesteuerten des Handels, der Industrie  
und des Im mobiliarbesitzes.

Die . Kreisiverordneten dieser Gruppe wenden von 
den W ahlberechtigten in  einem W ahlkörper gewählt.

W ahlberechtigt ist, wer im einem  Kreise zur Zeit 
der Ausschreibung der W ahlen:

1. wenigstens 150, polnische Morgen Grundeigentum,
oder

2. eine Pachtung von m indestens 300 polnischen 
Morgen, oder

3. ein W ohnhaus im Feuerversicherung» werte von 
wenigstens 30.000 Rubel besitzt, oder

4. ein Gewerbe (Industrieunternehm en) m it festem 
Standorte betreibt, in  dem wenigstens hundert Arbeiter 
beschäftigt sind, oder

5. m it der Gewerbepiatemtsteuer erster bis vierter 
Klasse oder der Handel spatenit st euer erster oder zweiter 
Klasse im Vorschreibung steht.

Das W ahlrecht isit in der Regel persöhnlich aus- 
zuübem.

Zur persönlichen Ausübung des W ahlrechtes sind 
erforderlich:

1. Das vollendete 25. Lebensjahr,
2. männliches- Geschlecht,
3. Vollgenuss der bürgerlichem 'Rechte,
4. Unbescholtenheit.
Unbescholten im ,Sinne dieser Verordnung ist, wer 

nicht wegen eines Verbrechens oder wegen eines aus 
Gewinnsucht oder gegen die öffentliche Sittlichkeit be
gangenen Vergehens verurteilt wurde. Die w egen eines 
Verbrechens verurteilten Personen w erden nach Ablauf 
von zehn Jahren , die wegen eines Vergehens verurteil
ten Personen nach  Ablauf von fünf Jahren  nach  dem 
Ende oder der rechtskräftigen N achsicht der Strafe 
w ieder als unbescholten angesehen.

Juristische Personen üben das W ahlrecht durch 
ein Mitglied ih re r Vertretung, F rauen  und volljährige 
M änner un ter 25 Jahrein du rch  Bevollmächtigte, M in
derjährige und H andlungsunfähige durch ihre gesetz- 
’inässigen Vertreter, m ehrere Eigentüm er durch eine aus 
ihrer Mitte gem einsam  -bestimmte Person aus. Diese 
Personen m üssen den  Voraussetzungen für die persön
liche Ausübung des W ahlrechtes entsprechen. Bevoll
m ächtigte dürfen nur einen W ahlberechtigten vertreten.

Jeder W ahlberechtigte k a n n  iiin einem  Kreise für 
seine Person nur eine Stim m e ahgeben.

Der Staat übt sein W ahlrecht durch  einen Dele
gierten aus.

§ 4.

Gruppe der Städte.
In  diese Gruppe gehören jene Städte, auf die sich 

die Verordnungen des Armeeubierkomiimamdamten vom 
18. August 1916, Nr. 64 und 65 V. Bl., beziehen.

Die Mandate dieser Gruppe werden auf die im 
Kreise befindlichen Städte nach ihrer Einw ohnerzahl 
aufgeteilt; auf jede Stadt m uss jedoch wenigstens ein 
M andat entfallen.

D ie Kreisverordnet ein werden in  jeder Stadt von 
den M itgliedern des Stadtrates und  jenen M itgliedern 
des Magistrates, die n ich t dem  S tadtrate  angeihören, u n 
ter dem  Vorsitze des Bürgermeisters (S tadtpräsidenten) 
gewählt.

§ 5.

Gruppe der Landgemeinden.
Die Krei sverordnete n dieser Gruppe werden derart 

gewählt, dass auf jede Landgem einde nach  Möglichkeit 
ein Kreisverordneter entfällt. W o dies nicht möglich ist, 
sind m ehrere Gemeinden zu einem  W ahlbezirke zu- 
sammeinzulegen,

W ahlberechtigt ist, wer:
1. in der Gemeindeversammlung stim m berechtigt 

ist, oder
2. zur Zeit der Ausschreibung der W ahlen  in  der 

Gemeinde ein W ohnhaus im Feuerversicherungswerte 
von w enigstens zweitausend .Rubel besitzt, oder m it 
einer H andels- oder Gewerbepatentsieuer in. Vorschreib
ung steht, oder

3. in der Gemeinde wohnt, das 25. L ebensjahr voll
endet und vier Klassen einer Mittelschule .absolviert hat.

Im Falle des Punktes 3 kann das W ahlrecht nicht 
durch Bevollmächtigte ausgeübt werden, Im  übrigen 
gelten für die Ausübung des W ahlrechtes die Vor
schriften .des § 3, Absätze 3 bis 7.

W er im der Gruppe d er Höchstbesteuertein w ah l
berechtigt ist, hat in der Gruppe der Landgem einden 
kein Stimmrecht.
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§ 6.

W ählbarkeit.

Erfordernisse der W ählbarkeit sind:
1. das vollendete 30. Lebensjahr,
2. männliches Geschlecht,
3. Vollgenuss der bürgerlichen Rechte,
4. ordentlicher W ohnsitz oder Besitz einer Reali

tät oder Betrieb eines Gewerbes m it festem Standorte im  
Kreise,

5. Unbeseholtenhai t,
6. Beherrschung der polnischen Sprache in W ort 

und Schrift.

§ 7.

Wahlordnung.
Die Vorschriften über die Ausschreibung und 

D urchführung der W ahlen werden durch  Verordnung 
des M ilitärgeneralgouvernements erlassen.

§ 8.

Wirkungskreis der Kreisvertretung.
Der W irkungskreis der Kreisvertretung umfasst:
I. Die W ahrnehm ung der w irtschaftlichen, hygie

nischen und kulturellen  Interessen des Kreises, somit 
insbesondere:

1. V erw altung des eigenen Vermögens,
2. Schutz und Ausgestaltung der Landw irtschaft, 

des Handels und Gewerbes,
3. E rrichtung und E rhaltung  der im Interesse des 

Kreises notwendigen Strassen u nd  anderen Kom m uni- 
kationsmittel, sowie Subventionierung von Verkehns- 
anlagen, deren E rhaltung anderen Faktoren obliegt,

4. Sanitäre Vorsorgen,
5. E rrich tung  und E rhaltung oder Subventionie

rung von K rankenanstalten und anderen  sanitären 
E inrichtungen,

6. Armenwesen,
7. Förderung der Volks- u nd  Fachbildung,
8. M assnahmen zur Bekäm pfung der Trunksucht.
Die Bestimmung der Strassen, deren Erhaltung

der Kreisvertretung obliegen wird, erfolgt im letzter 
I nstamz vom M ililärgeneralgouvernement.

II. Die Obsorge und Überwachung der Landge
m einden und Städte hinsichtlich ihrer W irtschafts
gebar umg und  der Erfüllung ihrer Obliegenheiten.

Die Kreiskommandos haben  diese Angelegenheiten 
zur Erledigung a n  die Ereisvertretungem zu überweisen.

III. M itwirkung hei D urchführung-der staatlichen 
Aufgaben, die der Kreisvertretung von staatlichen Be
hörden zugewiesen sind.

IV. Stellung von Anträgen im Bezug a u f M assnah-

| men, die eines Gesetzes bedürfen und die Interessen des 
Kreises berühren.

§ 9.

Einnahmen der Kreisvertretungen.
a) Staatliche Subventionen und jene staatlichen 

E innahm en, die den K reisvertretungen gesetzlich über
wiesen werden,

b) eigene Einnahm en:
1. Zuschläge zu den S taats- und Gemeindesteuern,
2. die Erträgnisse der durch gesetzliche Vorschrif

ten eingeführten direkten Kreissteuern, insbesondere der 
Hundesteuer,

3. Gebühren fü r die Benützung von Anstalten und 
Einrichtungen, d ie von der Kreisvertretung im öffentli
chen, Interesse erhalten werden,

4. Gebühren von Grundbesitzern und Gewerbe
treibenden, für die Benützung solcher E inrichtungen, 
aus denen ihnen besondere Vorteile erwachsen,

5. E rträgnisse aus gesetzlichen Alleinrechten . der 
Kreis,Vertretung zum Vertriebe von, Bedarfsgegenständen,

6. E innahm en aus dem  eigenen Vermögen.
D,as Mi 1 i tärgemera 1 gouverneinent k an n  der Stadt

Lublin einen einm aligen öder ständigen Zinsehlusis zu 
den V erwaltungsausgaben des um liegenden Kreises ver
schreiben.

§ io.
Organe der Kreisvertretung.

Organe der Kreisvertretung, sind1: 
der Kreistag (sejm ik ppwiatowy), der K reisaus

schuss (wydzial powiiatowy) u nd  der Vorsitzende (przc- 
wodmiczacy).

Der Vorsitzende is t der jeweilige K reiskom m an- 
damt oder in  seiner V ertretung der Leitende Zivilkom- 
m issär.

§11.

Kreistag.
Der Kreistag w ird au f E inladung des Vorsitzenden 

in der Regel jedes V ierteljahr einberufen. E r m uss ein- 
berufen werden, sobald dies ein Drittel der Kreisver- 
ordmetem verlangt. D er Kreistag is t beschlussfähig, wenn 
ausser dem  Vorsitzendem w enigstens Tddie Hälfte der 
Kreisverordneten anw esend ist.

Beschlüsse werden m it Stim m enm ehrheit gefasst. 
Bei Stimm engleichkeit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden.
Der Beschlussfassung des Kreistages sind folgende 

Angelegenheiten Vorbehalten:
1. Festsetzung des Kreisbudgets und Überprüfung 

des R echnun gsa bchlu s s es,
2. E inrichtung des Bureaus der Kreisvertretung 

und Festsetzung der Zahl und der Bezüge der Beamten,
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3. einm alige Ausgaben über fünftausend Kronen,
4. Übernahme dauernder Verpflichtungen von 

jäh rlich  m ehr als fünfhundert Kronen,
5. Aufnahmen van  A nleihen, die das Budget stän

dig belasten,
6. E inführung von Kreissteuern und anderem Ab

gaben, von Zuschüssen zu dem Staats- und Gemeinde
steuern, von Alleinrechten, der iRreisvertretumg, sowie 
h ierauf gerichtete Anträge ,(i§ 8, P unk t IV),

7. Festsetzung 'der G eschäftsordnung für dem K reis
tag und dem Kreisausschuss,

8. Entscheidung über Beschwerden gegen die Be
schlüsse des Kreisausschusses,

9. Angelegenheiten, d ie  sich d e r Kreistag Vorbehalt.
Anträge im Kreistage zu steilem sind berechtigt:
a )  der Vorsitzemde im . N am en der M ilitärver

waltung,
b) der Kreisausschuss als solcher,
e) jeder K reisverardnete.
Der Kreistag is t berechtigt, für spezielle Angele

genheiten Kom m issionen izu bestim m en und  für diese 
Regulative hinaus zugeben.

§ 12.
Kreisausschuss.

Der Kreisausschuss besteht aus dem  Vor sitzenden 
des Kreistages un d  .aus sechs Mitgliedern, von denen 
drei von den Kxeisverordneten jeder der drei W ahl- 
g.ruppen, die übrigen vom ganzen Kreistage entsendet 
werden. In derselben W eise w ird für jedes Ausschuss- 
Mitglied ein Stellvertreter gewählt.

Der Kreisausschuss w ird  über E inladung des Vor- 
sitzendem in der Regel allm onatlich einher,ufem. Br muss 
einberufen werden, sobald dies zwei A usschussm it
glieder verlangen.

Der Kreisausschuss ist beschlussfähig, wenn aus
ser dem Vorsitzenden w enigstens drei Mitglieder a n 
wesend sind.

Beschlüsse werden /mit absoluter S tim m enm ehr
heit gefasst. Bei Stimm,engleicheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden,

Der Kreisausschuss bereitet die zur Beischlussfias- 
sung des Kreistages bestim m ten Angelegenheiten vor 
und besohliesst über alle anderen Angelegenheiten, die I 
dem Kreistage n ich t Vorbehalten sind.

Der Kreisausschuss delegiert eines seiner Mitglie
der zur Leitung des Bureaus, der Krelsivertretung.

Der Kreisausschuss übt in den Städten und Lamd- 
.gemeinden das Aufsichtsrecht über die Gem eindewirt- 
schaft und die D isziplinargewalt über den B ürger
m eister (S tadlpräsidenten), /Gemeindevorsteher und die 
anderen Gemeindebeamten aus. D isziplimarm assnah- 
m en sind:

*
1. M ahnungen und Rügen,
2. Geldstrafen bis zu hundert Kronen,
3. Suspension vom Amte bis zur Entscheidung 

des M ilitärgeneralgouverneme n ts.
Der Kreisausschuss kann  die A usführung der Be

schlüsse von V ertretungen u n d  O rganen der Städte 
oder Landgem einden bis zur Entscheidung des M ilitär- 
geinefalgouvememcnls si stieren.

Der Kreistag .kann den M itgliedern des Kreisaus
schusses und der Kommission nach  Massgabe der ver
fügbaren Mittel D iäten zuerkennen.

§ 13.

Vorsitzender.
Der Vorsitzende leitet die V erhandlungen und sorgt 

für die Ausführung der Beschlüsse dies Kreistages und 
des Kreisausichusses un d  führt laufende Geschäfte. Er 
zeichnet alle Schriftstücke im 'Namen der Kreisver- 
tretung. Urkunden, durch die Verpflichtungen über
nommen werden, müssten ausser vom Vorsitzenden auch 
von zwei Ausschussmitgliedern, unterfertigt sein,

Dem Vorsitzenden obliegt die Aufnahm e des Bu
reauspersonals nach Anhörung des K rei sa usschusses 
und d ie Ausübung der D isziplinargew alt über das P e r
sonale der Kreisvertretung.

§ 14.

Amtssprache.
Die Am tssprache des Kreistages, des Kreisaus- 

schusses und aller ih rer "Organe is t /die polnische.
Alle Kreisvertretungen m üssen jedoch Zuschriften 

m ilitärischer Kommandos ohne Rücksicht auf deren 
Sprache, nichtpolnische Partei,eiünigaben d ann  in Be-* 
harndiung nehm en, wenn die .Sprache der Eingabe ge
setzlich zugelassen ist und von wenigstens zehn Prozent 
der Einw ohner des Kreises gebraucht wird.

§ 15.

Aufsichtsrecht.
Der Vorsitzende ist berechtigt, die Ausführung der 

Beschlüsse des Kreisausschuss,es und des Kreistages zu 
si stierten.

Die Sistierung muss verfügt werden, wenn die Be
schlüsse dem bestehenden gesetzlichen Vorschriften und 
gesetzmässdigen behördlichen Verfügungen w iderspre
chen oder den W irkungskreis der 'Kreisivertretung über
schreiten. Der Vorsitzende h a t bei Sistierung eines Be
schlusses des Kreisiaussichuss.es die Angelegenheit vor 
dein nächsten Kreistag zu bringen, bei (Sistierung, eines 
Beschlusses des Kreistages die Angelegenheit binnen
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drei Tagen dem Militärgenecalgouverinement zur Bni- 
sch eddiung vorzul egen.

Dem MiHitärgeneralgauvememeint steht das Ober- 
aufsjehitrecbt über die gesamte Tätigkeit der Kreisver
tretungein zu. , ,

Folgende Beschlüsse bedürfen jedenfalls 'der Ge
nehm igung des M ilitärgeneralgouvernem ents:

1. Übernahme von Strassen und anderen Kom m u- j  
nikationismitteln in die Verwaltung des Kreises,

2. E inführung von Kreissteuerh, u nd  anderen Ab
gaben, von Zuschüssen zu den S taats- und Gemeinde
steuern, von Alleinrechten der Kreisvertretung unbe- : 
schadet der Vorschrift des i§ 8, P unk t IV, ■ •

3. Festsetzung des Kreiigbudgats und 'Genehmigung 
des R echnu n gsabsch 1 u sses,

4. Übernahm e einer Verpflichtung im Geldwerte ! 
von m ehr als fünfzigtausend Kronen.

W enn die 'Kreiisvertretunig, ih re den öffentlichen 
Interessen dienenden Aufgaben n ich t erfüllt, kann der 
Vorsitzende diese Aufgaben nach einigeholter E rm äch ti
gung des Militärgene.ralg'auveirinements gegen nach träg 
liche Mitteilung am die Kreisivertretumg selbst versehen, 
lassen.

§ 16.

Beschwerden.

W er durch einen Beschluss d er Kreisvertretung 
oder eine Verfügung ihres Vorsitzenden in seinen 
Rechten verletzt ist, kann innerhalb  vierzehn Tagen mach 
der Zustellung oder der M itteilung der Verfügung beim 
Vorsitzenden die Beschwerde ia,n das M ililürgeueral- 
gou v e rn ein ent ei n z u br in gen.

Das M ilitärgeneralgouvernement entscheidet end
gültig.

§ 17.

Auflösung der Kreisvertretung.
Das M ilitärgeneralgouvennement kann vor Ablauf 

der A m tsdauer die Kre isvcrtretung a ul lösen und trifft 
in diesen Fällen die notwendigen Anordnungen wegen 
Fortführung der Angelegenheiten derselben.

§ 18.

Durchführungsmassnahmen.
Das Militärgeineralgouverinemcnt is t  erm ächtigt, 

alle M assnahm en zu treffen und Verordnungen zu er
lassen, die zur erfolgreichen D urchführung dieser Ver
ordnung notwendig .sind.

§ 19.

Wirksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und

machung in Kraft.
Der k. u. k. Militärgemeralgouverneur:

Szeptycki  m. p„ Generalmajor.

70.

Schulwesen.
Verordnung vom 26. September 1917, betreffend das 

Schulwesen.

Auf Grund der kraft Allerhöchsten Oberbefehles 
erteilten Erm ächtigung Seiner k. u. k. Apostolischen 
Majestät w ird  für die in  österreich-ungarischer Mili
tärverw altung .stehenden Gebiete Polens entsprechend 
den W ünschen des Provisorischen Staatsrates folgendes 
verordnet: '

§ 1-

Zur Ausübung der Verwaltung auf dem  Gebiete 
des Schulwesens ist die vom Provisorischen Staatsrate 
im Königreiche Polen eingesetzte Übergangskommission 
durch die von ihr bestelltem Organe berufen..

Verwal tumgsmas»nahmen, die .zum Schutze w ich ti
ger m ilitärischer Interessen d er okkupierenden Macht 
nnabw eislich notwendig sind, kommen unm ittelbar durch 
die k. u. k. M ilitärverw altung getroffen werden.

§ 2.

Die vorn Provisorischen Staatsrate beschlossenen 
Vorschriften, betreffend d ie  E lem entarschulen im Kö
nigreiche Polen, nebst den hiezu von der Übergaings- 
kommission beschlossenen Übergangshe Stimmungen, 
werden zugleich m it dieser Verordnung kuindigemacht 
und haben gleichzeitig m it ih r  iin jedem -Kreise im Kraft 
zu treten.

Das Inkrafttreten w ird für jeden, einzelnen Kreis 
auf Antrag der Übergang,skammiissdon durch ortsübliche 
Kundm achung verlaulbart.

Der k. u. k. Ml.litä.rgenieralgouvemeur:
Szeptycki  m. p., Generalmajor.

\

Vorläufige Vorschriten betreffend die E lem en
tarschulen im Königreiche Polen.

T e i l  I.
Allgemeine V o rsch riften ......................................Art. 1—13

T e i l  II.
Von öffentlichen Elem entarschulen . . . »  14—28
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Abschnitt I. Von der Errichtung und E r
haltung  öffentlicher Elem entarschulen . » 14—22

Abschnitt II. Von dem  Lebrecpeirsonal . . » 23—28
T e i l III.

Von den Organen der Verwaltung des Eie
rn entarschulwesens . . . . . . .  » 29—77

Abschnitt I. Von dem Bezirksschulrat . . » 29—46
Abschnitt II. Von d er Schulaufsicht in den

G e m e in d e n    » 47—64
Abschnitt III. Von dem  Schulkuratorium  . » 65—77

T e i l  IV.
Von den privaten Elem entarschulen . . .  » 78—93

T e i l  V.
Von der Schulinspeklion  ......................... -94—96

T e i l  VI.
Von dem Unterrichte der Kinder jüdischer

K o n fe ss io n  >> 97—98
Übergans Vorschriften . . . • .........................  § 1—8

J e  i I I.

Allgem eine Vorschriften.

Art. 1.

Es gibt öffentliche und private Elem entarschulen.

Art. 2.

Die Erziehungsziele, die Unterei c.h tsgegenstände 
und der U nterrichtskreis, die Grundsätze der inneren 
Verfassung und O rganisation der öffentlichen E lem en
tarschulen in  Verbindung m it dem ganzen System des 
Schulwesens werden in  einer besonderen Verordnung 
festgelegt werden.

Art. 3.

Die öffentliche Eleimeutarchule ist für alle Kinder 
im schulfähigen Alter ohne Unterschied des Bekennt
nisses zugän glich.

Art. 4.

Der U nterricht in den öffentlichen E lem entar
schulen is t unentgeltlich.

Art. 5.

E lem entarschulen, die vom Staate, den Kreisen, 
L and- oder Stadtgem einden, Schulrverbändem von Ge
m einden oder Kreisen erhalten werden, sind öffentliche 
Schulen.

Art. 6.

Elem entarschulen, .die von privatem Personen. Ver
einigungen und Institutionen, erhalten werden, sind 
Privatschulen.

Art. 7.

Die private E lem entarschulen können die Zuer- 
kennung der Rechte einer öffentlichen Schule nachsu- 
chen, sofern sie den in  Teil IV (Art. 78—93) dieser Ver
ordnung aufgeführten Bedingungen entsprechen.

Art. 8.
Die L eitung u nd  Oberaufsicht über die öffentli

chen E lem entarschulen führt der Direktor des D epar
tements für Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf
klärung.

Arl. 9.

Die Oberaufsicht über die privaten E lem entarschu
len führt der D irektor des D epartem ents für (Religions
bekenntnisse und öffentliche Aufklärung.

Art. 10.
Die öffentliche E lem entarschule und  diejenige 

Pcivatschule, welche d ie iRjechte einer öffentlichen 
Schule besitzt, stellt über die Beendigung der Schule 
Zeugnisse aus, welche die Bedeutung einer am tlichen 
Urkunde besitzen.

Art. 11.

Überall dort, w o eine genügende Anzahl Schulen 
zur U nterbringung a lle r Kinder im  schulfähigen Alter 
vorhanden ist, besteht Schulpflicht. Die Schulpflicht 
w ird  auf Grund der Vorschriften über die Schulpflicht 
durobge,führt, die durch  eine besondere Verordnung fest
gelegt werden.

Art. 12. 9
Für die Zwecke der V erw altung u n d . W irtschaft 

auf dem Gebiete .des Schulwesens werden Schulbezirke 
gebildet.

Die Städte: W arschau, Lodz, Lublin, Czenstochau 
und Sosmowiec bilden selbstständige Schulbezirke.^

• Grössere Amsiedlumgem können au f G rund einer 
Entscheidung des Direktors des Departem ents für Reli
gionsbekenntnisse und öffentliche A ufklärung selbst
ständige Schuleinheitem bilden.

Jede L and- un d  Stadtgeimeiinde bildet eine beson
dere territoriale iSohuleinheit,

■mt

Art. 13.

Gemeinden sowie Kreise können für besondere 
Zwecke des Schulwesens und  u  nt err.lchtl ic h  -k u lturelle 
Aufgaben Verbände von Gemeinden und Kreisen bilden. 
Die Verbände werden auf Grund freiwilliger Verein
barungen zufolge Anregung der staatlichen Schulbe
hörden oder der Organe der örtlichen Selbstverwaltung
gebildet.

Die Verbände bedürfen der Genehm igung dies D i



rektors des Departements für Religionsbekenntnisse und ! 
öffentliche Aufklärung.

T e i l  II.

Von den öffentlichen Schulen.

Abschnitt I.

Von der Errichtung und Erhaltung öffentlicher Elemen
tarschulen.

Art. 14.

Die Pflicht der E rrichtung und Erhaltung der 
öffentlichen E lem entarschulen liegt der Gemeinde ob.

Art. 15.

.Die Schulbehörden und die Organe der örtlichen 
Verwaltung des Schulwesens 'werden darum  bem üht 
sein, dass Schulen überall in  genügender Zahl errichtet 
werden.

Die E rrichtung und der Bau von Schulen richtet 
sich nach dem allgemeinen, vom dein im Betracht kom - ' 
manden Schulbehörden genehm igten Schulplaine.

Art. 16.

Die Gemeinde hat nicht das Recht, der iSchute die 
Geldmittel und die G rundstücke zu nehm en, welche die 
Schulen oder d ie L ehrer benützen. Es k an n  dies au s
schliesslich auf Antrag der Sch.uta.ufsiehtsbehörde ge
schehen im  Einvernehm en m it dem Bezirksschulrat und 
dem Bezi rkssch.u 1 Inspektor unter der Bedingung, dass 
die Gemeinde dafür andere, jenen gleiche E innahm e
quellen bezeichnet. Die 'Gemeinde kann ebenfalls nicht 
ohne Einwilligung des Bezirksschulrates u nd  des Be- 
zirksschul i nspektors bestehende Schulen sch bessern.

Art. 17.

Die Scbulentwürfe sowie iSchulvaranschläge m üs
sen dem Gemeiiinderate .heizw. dem  M agistrate alljährlich  
von den Schulaufsichtsbehörden bezw. Bezirksschul
räten (wo keine Aufsichtsbehörden vorhanden sind) 
vor gelegt werden.

Art. 18.

Die U nterstützungen und Darlehen für die Ge
m einden zum Bau v-orn Schulen aus dem staatlichen 
Schulbaufomds wird eine besondere Verordnung fest- 
legen und regeln.

Art. 19.

Die für die E rhaltung der öffentlichen. E lem entar
schulen erforderlichen Mittel fliessein:

a) aus Gemeindesteuern,
b) aus den durch diie Organe der Kretsselbistver- 

waltungfc bestim m ten Mitteln,
c) aus dem Staatsschatz,
fl) aus Stiftungen, Vermächtnissen und Schen

kungen.

Art. 20.

Zur Deckung der Gamedmdeiausgaben für die .Schu
len wird der S taatsschatz eine Beihilfe leisten, deren 
Höhe später festgelegt wird. Jedoch trägt die sachlichem 
Ausgaben wie: die Miete und Renovierung der Räume 
für die Schulen und Lehrer, -die innere E inrichtung, die 
Umtem-chtshilfsmittel und SchuIbibMotheken für K in
der, das Halten von Bedienung, das Beizungismatarial 
für die Schule und die Lehrer, die Beleuchtung, die 
Schreibm aterialien und Schuldmoksacihein, d ie E r
haltung der Ordnung und Sauberkeit in. der Schule, so
wie die Verwaltungskosten der Schulaufsiebtsheh,ordern 
die Gemeinde .ausschliesslich. Die Gemeinde ist aius- 
.sendem verpflichtet, 'den. Schulen einen, Spielplatz, einen 
Schulgarten, sowie ein Grundstück für den Lehrer zu
zuteilen.

Art. 21.

Die Bezirksschulräte bestim m en unter Berück
sichtigung der Ortsverhältnisse die Sätze, nach  denen 
die Schulaufsichtsbehörden die L ehrer m it Heiizumgs- 
m aterial, die Schulen m it H eizungs-, Beleuchtung,s-, 
Schreibm aterialien versehen und die Kosten der Miete, 
der Bedienung und  der E rhaltung der Reinlichkeit in 
den Schulen decken werden.

H insichtlich des. Baues von Schulen, deren innere 
Einrichtung, dar Art und des Systems ideir Schulgeräte, 
der Schuilbibliotibakem, der unentbehrlichen 'Unternichts
hilfsmittel, SchuMrucksiaiCihen, sowie hinsichtlich der 
Anlage von Gärten u nd  Spielplätzen werden den Be
zirksschulräten besondere W eisungen enteilt .werden.

Art. 22.

.Die in einem  J.ahre n ich t verausgabtem, im  H aus
haltspläne ausgeiworfeinien Summen verbleiben zur Ver
fügung der Schulaufsichtsbehörde oder der einzelnen 
Sohulkuratarien zur .ausschliesslichen Verwendung für 
Scbulhedürfnisse.

Abschnitt II.

Von dem Lehrerpersonal.

Art. 23.

Die Bedingungen, denen das LehrerpersiOinial zu 
entsprechen hat, sowie die rechtlichen Verhältnisse .der
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Lehrer am öffentlichen E lem antfrsch ulen w ird eine | 
besondere Verordnung festlegen,

Art. 24. ^

Ein, Angehöriger eines fremdem Staates kann L eh
rer an  einer öffentlichen oder privaten Schule nur m it 
fallwedser Genehmigung des Direktors des Departem ents 
für Religion sbekenntnisse und  öffentliche Aufklärung 
sein.

Art. 25.

Der Bezirksschulimspektor ernennt die Lehrer auf 
A ntrag des Bezirksschulrates; der L eiter des D eparte
m ents für Re 1 igionsbekeinmitnisse und  öffentliche Auf
klärung stellt dieselben am, versetzt die Angestellten auf 
andere Posten, befördert, setzt sie ab und entfernt sie.

Art. 26.

Die geistlichen Präfekten' sowie die weltlichen 
Lehrer der katholischen Religion ernenn t der Direktor 
des D epartem ents für Religionsbekenntnisse und öffent
liche A ufklärung im  Einvernehm en m it der K irchen- 
behörde aus Personen, die die m issio camonica besitzen. 
Religion s lehr er anderer Bekenntnisse ernennt der D i
rektor des Departem ents für Religionsbekenntnisse und 
öffentliche A ufklärung nach  Übereinkunft m it der zu
ständigen Kultusbehörde.

Art'. 27.

Die einstweilige Berufung von Lehrern an  öffent
liche E lem entarschulan, die E inrichtung von V ertre
tungen für dringende Fälle, sowie auch  die Versetzung 
von n ich t bestätigtem L ehrkräften  au f andere Posten 
aus Dienstrück sichten, jedoch n ich t im Disziplimarwege, 
steht dem Bezirks.schulinspektor zu.

Art. 28.

Die offenen Stellen für L ehrer an  öffentlichem E le
m entarschulen schreibt der Bezirksschulrat aus und 
stellt die gew ählten K andidaten zugleich m it der Liste 
der ahgelehnlan denn Beziirksschulinspektar zur Geneh
m igung vor. Schlägt der (Bezirksschulrat innerha lb  der 
von dem D epartem ent bezeichnetem Frist die K andida
ten n ich t vor oder werden seine K andidaten  von dem  
Inspektor abgefeimt. so einnennt der Inspektor im E in 
vernehm en m it dem D epartem ent die L ehrer unm itte l
bar. Im  Falle der A blehnung der K andidaten des Be
zirksschulrates te ilt der Inspektor diesem  die Gründe 
seiner Entscheidunjg m it.

T e i l  III. 

Von den Organen der Verw altung des Elem en
tarschulwesens.

Abschnitt I.

Von dem Bezirksschulrat.
Art. 29.

Jeder Schulbezirk besitzt einen Bezirksschulrat. 
Die Städte: W arschau, Lodz, Lublin, SosnowLec, Gzan- 

j stochau bilden selbstständige Schulbezirke m it (beson
deren Bezirksschulräten.

Dem Direktor des Departem ents ■ für Reliigiomshe- 
kenintmisse und  öffentliche A ufklärung steh t das Recht 

] zu, auch  andere Städte als selbstständige Schulbezirke 
auszusondern.

I
Art. 30.

Der Bezirksschulrat besteht:
a) aus gewählten M itgliedern:
1. aus drei, durch  den  Kreistag gewählten Ver

tretern, wobei m indestens einer Mitglied des Kreistages 
sein muss;

2. aus einem, durch den S tad trat der Bezirksstadt 
gewählten;

3. aus einem  Vertreter der Lehrerschaft, der von 
der Bezirkskonferenz d er L ehrer an  öffentlichen E le
m entarschulen gew ählt wird;

4. aus einem Leiter (einer Leiterin) eines L ehrer
sem inars oder ein#!! Lehrer {einer L ehrerin) einer m itt
leren U nterriehtsnnstalt. der (die) von dem Bezirks
schulrat im einer der ersten Sitzungen gewählt wird.

Ist in dem Bezirke eine m ittlere Umtemichtsainstalt 
oder ein Lehrersem inar n ich t vorhanden, so tritt dafür 
der Leiter einer der niehrfclassigen öffentlichen E lem en
tarschulen, der im einer der ersten Sitzungen des Be
zirksschulrates gew ählt wird, ein.

b) aus ernannten Mitgliedern:
1. aus zwei vom  D epartem ent für Religionsbe

kenntnisse u nd  öffentliche Aufklärung berufenen B ür
gerin;

2. aus geistlichem (Personen: einem  Vertreter der 
röm isch-katholischen Kirche und Vertretern anderer 
Bekenntnisse, sofern d;as betreffende Bekenntnis in  dem 
Bezirke m ehr als 1 % der Gesamtheit der Bevölkerung 
ausm acht; die Vertreter der Bekenntnisse beruft der 
Direktor des D epartem ents für Religionsbekenntnisse 
und öffentliche Aufklärung: nach  (Übereinkunft m it der 
Behörde der römisch-katholischem Kirche bezw. der 
Obrigkeit der Konfessionsgemeinden; #

c) aus einem beam teten Miitgilede: dem  Bezdrks- 
(bezw. Schul-) Arzt.
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An den Sitzungen des Bezirkssc-hulrates nehmen 
der Bezirksscb u1-i nspektor uinid dessen V ertreter sowie 
ein Staatskommi-ssär teil.

Art. 31.

Der Bezirksschulrat von Städtern, die als besondere 
Schulbezirke uusgesojidert sind, ibestehit:

a) aus gewählten Mitgliedern:
1. aus zwei von dem  (Magistrat (gewähltem;
2. aus vier Vertretern .des Stadtrabes, die von d ie

sem gewählt werden, wobei mindestens zwei Mitglieder 
des Rates sein müssen;

3. aus dem Leiter (der Leiterin) eines Lehrerse
m inars, der (die) in  -einer der erstem .Sitzungen des Be
zirksschulrates gewählt- wird;

4. aus dem Leiter (d e r Leiterim) oder L ehrer (L eh
re rin ) einer m ittleren Schulanstallt, der (d ie) in einer 
der ersten Sitzungen -des Bezirksschulrates gew ählt 
wird;

5. aus einem Vertreter (einer V ertreterin) der L eh
renschaft, -der (die) von der Konferenz der Lehrer an 
öffentlichen Elem entarschulen .gewählt wird.

b) aus ernannten Mitgliedern:
1. aus zwei Bürgern der S tadt, die vom Departe

m ent für Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf
klärung berufen werden;

*2. aus Vertretern der Bekenntnisse, wie oben in 
Art. 30 P. 2 1).

<•) aus einem beamteten Mitgliede: dem Schul-
(Ghef-) Arzt.

An den Sitzungen -des -Bezirksschulrates nehmen 
der Biezirkss-ch-ulinispektor oder -dessen Vertreter und ein 
Staatskom m issär teil.

A rt.-32.

Die M andate der Mitglieder des Bezirksschulrates 
dauern: für die ernannten  Mitglieder und Vertreter 
der Lehrerschaft — 3 Jahre; für die Delegierten des 
Kreistages und des Stadtrates solange, als die M andate 
zum Kreistage oder S tad trate dauern.

Die Vertreter -des Lebrerberufs gehen ih re r Voll
machten verlustig im dem Augenblick, wo sie in dem  
betreffenden Bezirke ihre Lehrtätigkeit aiusizuübein au f
hören.

Art. 33.

Die W-ahlkolle-gium w ählen ausser den. tätigen 
Mitgliedern je einen Vertreter, der in dem Bezirksschul
ra t beim  Ausscheiden eines tätigen Mitgliedes -eintritt. 
Die W ahlprotokolle werden idem Departem ent für Re- 
ligioinis-b-ekenintnisise und öffentliche A ufklärung am  Tage 
nach der W ahl übersandt.

Anfechtungen der Rechtsgültigkeit der W ahlen 
können bei dem Departem ent für Religionsbekenntnisse

und öffentliche A ufklärüng spätestens innerhalb 7 T a 
gen, vom Tage nach -der W ahl ab gerechnet, angebracht 
werden.

Die Mitglieder des Rates dürfen die Ausübung 
ih rer Pflichten nach  Empfang, der Benachrichtigung 
des Departem ents für Religionsbeikeinmitnisise und öffent
liche Aufklärung über die Bestätigung der W ahlen be
ginnen.

Die ausscheidenden Mitglieder übern- ihre Pflichten 
bis zur Bestätigung ih rer (Nachfolger durch (den Direktor 
des Departem ents für Relig-iomisbekemnitaisse und öffent
liche Aufklärung a.us.

Art, 34.

Zu den Pflichten des Bezirksschulrates überhaupt 
•gehört:

I. -die Ausübung der Aufsicht über das öffentliche 
und private Elemen,tarschutwesen;

II. die E rw irkung von Mitteln für Schul- und 
Aufklä-rungsbedürfnisis-e sowie -die Verwaltung .der Geld
m ittel seines Bezirkes;

III. -die Ausübung der Oberaufsicht über die Schul- 
■auis-iahtsbehö-rden in den (Gemeinden und -die Sohulku- 
natorien;

IV. die Prüfung der unterriichtlichem und k u ltu 
rellen Bedürfnisse im -seinem Bezirke u nd  die gem ein
same Arbeit m it dem Bezirksscbul Inspektor und  dem 
Schulaufsichtsbehörden- zwecks- Befriedigung; (dieser Be
dürfnisse.

Insbesondere liegt ihm  ob:
1. -die Ausübung -der Aufsicht über die öffentlichen 

und -privaten E lem entarschulen m it Ausnahm e der 
Übungs-schulen a n  -den. Lehrersem inaren m ittels Be
sichtigung der Schulen durch delegierte M itglieder des 
Rates, (denen jedoch nicht das -Recht zusteht, die Schüler 
zu prüfen oder den Lehrern V orhaltungen zu m achen; 
im  Dienste -tätige Lehrer können zu der Sebulbesichti-, 
gumg n icht delegiert werden;

2. die Ausübung der Oberaufsicht über d ie  Schul
aufsichtsbehörden; die E rnennung der vorge schriebe - 
neu  Anzahl vom M itgliedern der Aufsichtsbehörden, die 
Bestätigung der W ahlen und  die Auflösung der Schul- 
aufsiichtshehörden für den  Fall, dass die Aufsichtsbe
hörde ihre Pflichten nicht erfüllen oder ih re Tätigkeit 
m it dieser Verordnung nicht im  Einklänge -stehen sollte;

3. die Entscheidung h insichtlich  -der von den 
Schulaufsichtsbehörden in  dem Gemeinden amgefertigten 
Entw ürfe für die Schulmetze, gemäss (dein W eisungen 
des Direktors des Departem ents für Religionsbekennt
nisse und öffentliche Aufklärung;

4. die, Entscheidung über Am-träg-e au f Eröffnung 
einzelner Schulen;

5. die Erteilung der Genehmigung kur Eröffnung 
privater Elem entarschulen;
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6. die Abgabe vom Gutachten über Anträge der | 
Schulaufsi r htsbehörden wegen Schliessung bestehender 
Schulen oder anderw eitiger Verwendung der E innah
mequellen, aus denen die einzelnen Scliulen Nutzen 
ziehen;

7. die Aussiohireibiuinig offener L ehrer stellen zum 
vorgesc.hr,iebeinem Te.rm ine. idie W ahl der K andidaten 
un ter m öglichster Berücksichtigung der W ünsche der 
Schulaufsichtsbehörden und der Schulkuratoriem, sowie 
der Vorschlag der K andidaten zur Genehmigung durch 
den Schulinspektor;

8. die Teilnahm e an der Diisiziplimarinstainz lü r 
Dienstgel egen hei ten der Lehrer, deren Zuständigkeit 
eine besondere V erordnung. festlegen wird;

9. die gem einsame Arbeit m it dem Beziirksschul- 
inspektor an der weiteren Ausbildung der L ehrer a n . 
Elementar,schulen (die V eranstaltung von *Eeriener- 
gänzungskursan,- von Lehrerkoniferenzein und dengl.);

10. die E rteilung von Stipendien zu weiterem S tu
dien an Lehrer der Elem entarschulen, die Unterstützung 
der Bezirksbibliolheken, für Lehrer, die Schaffung p ä
dagogischer Museen und die Fürsorge für dieselben, die 
Erleichterung des Erwerbs vom H andbüchern, Unter-- 
richtshilfsm ittein, Schulm aterialien, Büchern für Schul- 
hibliotheken, Schulamtsbüchern, und ■Schuldrucksachen;

11. die Ausübung der Aufsicht über die Sch ul W i r t 

schaft der Gemeinden, die Prüfung der Berichte der 
GemeindeschulaufsichtSibehörden und die Kontrolle über 
die- Ausführung der Gemeinde,schul,hau,sbalte;

12. die’ V erw altung der für Zwacke der Schulen 
in dem Bezirke .bestimmten Geldmittel; die ,Fürsorge 
für das Schul, vermögen des Bezirkes und die Sch u l- 
Stiftungen, sofern diese Tätigkeiten n ich t anderen Be
hörden Vorbehalten sind ;

13. die Stellung vop. A nträgen bei dem  D eparte
ment für Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf
klärung in  unterricht,liehen und kuntuirallen Angelegen
heiten, die Erteilung von Aufklärungen und Gutachten 
auf dessen Verlangen, die Abgabe von Jahresiberichtein 
a,n das Departem ent für Religionsbekenntnisse und 
öffentliche Aufklärung;

14. die Prüfung aller bei dem Bezirksschulrat e in 
laufenden Anträge;

15. die Festlegung der Sätze, nach  denen die Schul
aufsichtsbehörden der Gemieimden:

1. die Lehrer mit Hei zungsmale rial versehen;
2. die Schulen m it Heizungs-, Beleuchtungs- 

u nd  Schreibm aterialien versehen;
3. die Kasten der (Bedienung und E rhaltung  der 

Sauberkeit in  den Schulen, bestreiten:

16. die Fürsorge u n d  Aufsicht über das Schulbau- 
we,seift und die Schulhygiene.

I

Art. 35.

Die Mitglieder des Bezirksschulrates üben ihre 
Pflichten unentgeltlich aus m it Ausnahm e des Schrift
führers, der eine Entlohnung beziehen kann.

Art. 36.

Der B ezirksschulrat w ählt einen Vorsitzenden und 
dessen Vertreter auf drei Jahre. Ln diese Stellen können 
solche Mitglieder des Bezirksschulrates nicht gewählt 
werden, die • besoldete Ämter im dem, von den Organen 
der örtlichen Selbstverwaltung erhaltenen oder un ter
stützten Schulwesen bekleiden.

Art. 37.
V

Der Bezirksschulrat kaum zu den Sitzungen Sach
verständige eintaden, die nicht Mitglieder des Bezirks
schulrates sind; diese haben beratende Stimme.

Art. 38.

Die Sitzungen des Bezirksschulrates finden .min
destens einm al im Monat statt.

Ausserordentliche Sitzungen können von dem Vor
sitzenden nach eigenem Ermessen, auf Verlangen des 
Bezi.rksschulimspektors oder au f Antrag zweier Mitglie
der des Bezirksschulrates, innerhalb  7 Tagen ein,berufen 
werden. Zur Fassung rechtsgültiger Beschlüsse ist die 
Anwesenheit des Bezirks«,chuliimspektoirs, oder seines Ver
treters und der einfachen M ehrheit der M itglieder des 
Bezirksschulrates erforderlich. Alle Angelegenheitem 
werden m it Stim m enm ehrheit der anwesenden Mitglie
der des Bezirksschulrates entschieden. Bei S tim m en
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus- 
schlag. Der Bezirks,schulinspektor und der ,S taatskom 
m issär haben das Recht, das W ort ausser der Reihe 
der ainge meldeten Redner zu ergreifen.

Bin Mitglied des Bezirksschulrates kann an den 
Beratungen und der Abstim mung über Angelegenheiten, 
die m it seinen persönlichen Interessen oder den Inte
ressen seiner Verwandtem und Verschwägertem in ir
gendeinem Zusam m enhang stehen, n ich t teilnehm en.

Art. 39.
Die Übereinstim m ung der Beschlüsse des Bezirks

schulrates m it den geltendien Verordnungen ü b e rw a c h t  
der Bezirksinspektor. Für dein Fall eines W iderspruches 
zwischen dem durch den Bezirksrat gefasstem Beschlüsse 
und der Verordnung hat der Schulinspektor die Aus
führung des Beschlusses, aufzuh,alten. In .streitigen F ä l
len kann sich der Bezirksschulrat an den Direktor des 
Departem ents für. Religionsbekenntnisse und öffentliche 
Aufklärung wenden.
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Art. 40.
0

Über alle Beschwerden ig^gen Verfügungen und 
Beschlüsse des Bezirksschulrates entscheidet d er D irek
tor des Departem ents für Religionsbekenntnisse .und 
offen fliehe Aufklärung.

Die Beschwerden sind hinnen 7 Tagen, von dem 
auf die Zustellung oder Veröffentlichung folgenden Tage 
ab gerechnet, an zu bringen.

Art. 41.
»

Der Bezirksschulrat kann nach freiem Erm essen, 
einen Vollzieh,umgsausschuss bilden:

a )  aus dem Vorsitzenden oder seinem Vertreter,
b) aus einem  Mitglied« des Bezirksschulrates,
c) .aus dem Schriftführer des Bezirksschulrates.

Art. 42.

Der Bezirksschulrat stellt eine Geschäftsordnung 
für seine innere Tätigkeit auf, legt in  den Grenzen der 
vorliegenden Verordnung die Zuständigkeit des Voll- 
zieliungsausschusses fest und setzt von seinen diesbe
züglichen Beschlüssen die A bteilung für Religionsbe
kenntnisse und offen,fliehe Aufklärung in Kenntnis.

’

Art. 43.

Der Bezirksschulrat kann im Einvernehm en mit 
dem Vorsitzenden die Ausführung gewisser Beschlüsse 
einem besonderen Delegierten oder besonderen Dele
gierten übertragen.

Art. 44.

Der Bezirksschulrat kann Kommisionen bilden, in 
welche ausser den Mitgliedern des, Bezirksschulrates 
diesem nicht angehörende Personen ein treten können. 
Der Vorsitzende der Kommission muss Mitglied des Be
zirksschulrates sein.

Art. 45.

Mitglieder ries Bezirksschulrates, die zu den  Sitzun
gen n ich t erscheinen, haben ihre Abwesenheit zu ent- 
schuldigen.

Ein Mitglied des Bezirksschulrates, das zu 3 auf 
einander folgenden Sitzungen ohne Entschuldigung 
nicht erscheint, erhält eine besondere Aufforderung und 
w ird bei weiterem Nichterscheinen als aus dem Bezirks
schulräte ausgeschieden betrachtet. An seine Stelle tritt 
sein Vertreter.

Art. 46.

Die Oberaufsicht über die Tätigkeit der Bezirks
schulräte übt der Direktor des D epartem ents für Reli- 
gionisbekenntniisse und öffentliche Aufklärung aus.

Dem Departem entdirektor steht das Recht zu, den

Bezirksschulrat aulzulösen für den Fall, dass dieser 
seine Pflichten n icht erfüllen oder seine Tätigkeit m it 
der vorliegenden Verordnung n ich t im  Einklänge stehen 
sollte.

Abschnitt II.

Von der Schulaufsicht in den Gemeinden.

Art. 47.

Jede L and- und Stadtgeimeiinde, bezw. grössere 
Ortschaft bildet, selbst wenn sie keine besondere Ge
meinde darstellt (Art. 12), eine - territoriale iSchuleiinheit 
m it einer besonderen Schulaufsichtsbehörde.

Art. 48.

In Städten, die selbständige Schulbezirke bilden, 
üben die Bezirksschulräte die Tätigkeit der Schulauf
sichtsbehörden aus.

Art. 4«.
Die Schulaufsichtsbehörde in Landgem einden und 

Ansiedlungen, die selbständige Gemeinden bilden oder 
aus den Gemeinden ausgeschieden sind, besteht:

a) aus gewählten Mitgliedern:.
1. aus einem, von dem  Gemeind ernte entsandten 

Mitglied« des Gemeinderates;
2. aus einem, von der Gemeindeversammlung ge

wählten Einwohner der Gemeinde;
, 3. aus einem  Vertreter (einer V ertreterin) der 

Lehrerschaft, der (die) von der Gesamtheit der L ehrer
schaft an den öffentlichen Schulen der Gemeinde ge
wählt wird;

b) aus ernanntein .Mitgliedern:
1. aus geistlichen Personen: einem  Vertreter der 

röm .-katholischen Kirche und Vertretern anderer Be
kenntnisse, sofern das betreffende Bekenntnis in  der Ge
meinde m ehr als 2% der Gesamtheit der Bevölkerung 
der Gemeinde aus,macht; die Vertreter der Bekenntnisse 
beruft der Bezirksschulrat im  Einvernehm en m it der 
Behörde der ,röm .-katholischen Kirche, bezw. der Obrig
keit der Konfessioinsgemeinde;

2. aus einem, von dem Bezirksschulrat ernannten 
Einwohner der Gemeinde;

3. aus einem Vertreter (einer V ertreterin) der 
Lehrerschaft am öffentlichen Elem entarschulen, den- (die) 
von dem Bezirksschulrat berufen, wird.

In Gemeinden, in  denen eine .An,siedhing von dem 
Departem ent für Be 1igionsbekennlnlisse u n d  öffentliche 
Aufklärung als besondere Schuleinheit ausgeschieden 
ist, nehmen an den W ahlen der Delegierten zu r Schul
aufsichtsbehörde (P . sr 2) diejenigen Mitglieder d er Ge
m eindeversam m lung teil, die den entsprechenden Teil 
der Gemeinde (eine Ansiedlung und benachbarte, eben
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falls zu der betreffenden Gemeinde gehörige Dörfer) be
wohnen.

Art. 50.

Die Schulaufsichtsbehörde van Staidtgemeinden, 
die weniger als 20.000 Einwohner zählen, besteht:

a) aus gewählten Mitgliedern:
1. au s  einem vom M agistrate entsandten Mitglied,e;
2. aus zwei, von dem  S tadt rate gew ählten Ver

treterin, vom denen mindestens einer Mitglied des Rates 
sein muss;

3. aus einem Vertreter (einer V ertreterin) der L eh
rerschaft, d e r (die) von der Konferenz der Lehrer an 
den städtischen Schulen gew ählt w ird;

4. aus einem Vertreter (einer Vertreterin) einer 
m ittleren Schule oder eines Lehrersem inars, der (die) 
in einer der ersten Sitzungen der Schulaufsichtsbehörde 
gew ählt wird; sofern ein Sem inar .oder m ittlere Schulen 
nicht vorhanden sind, tritt dafür der Leiter (die L eite
rin ) einer m ehrklassigen städtischen Schule, der (die) 
von der Schulaufsichtsbehörde in einer der erstem 
Sitzungen gewählt wird, ein;

b) aus ernannten  Mitgliedern:
1. aus geistlichen Personen: einem Vertreter der 

röm.-katholischen. Kirche und Vertretern anderer Be
kenntnisse, sofern das*kietreffeinde Bekenntnis in d e r  Ge
m einde m ehr als 2% der Gesamtheit der Bevölkerung 
rler Gemeinde aus,macht; d ie Vertreter der Bekenntnisse 
beruft der Bezirksschulrat im  Ihn vernehm en m it der 
Behörde der röm .-katholischen Kirche bzw. der Obrig
keit der Konfessionsigemeinden;

2. aus einem Bürger der Stadt, der vom dem Be
zirksschulrat ernannt wiird;

c) aus einem  beamteten Mitgliede: dem Stadt-, ev. 
dem Schularzt.

Art. 51.

Die Schulaufsicbtbehöirde in  den m ehr als 20.000 
Einw ohner zählenden städtischen Gemeinden besieht:

a) aus .gewählten Mitgliedern:
1. aus einem vom M agistrate entsandten Mitgliede;
2. aus drei, von dem Stadtrate gew ählten M itglie

dern, von 'denen mindestens eines M itglied des Rates 
sein muss:

3. aus einem Vertreter (einer V ertreterin) der L eh
rerschaft, 'der (die) von der Konferenz der Lehrer an den 
städtischen Schulen gewählt wird;

4. aus dem Leiter (der Leiterin) einer mittleren 
Schule, der (die) vöin der Schulaufsichtsbehörde in  einer 
seiner ersten Sitzungen gewählt wird;

5. aus dem Leiter (der L eiterin )' eines Lehrerse
minars, der (die) in einer der 'ersten Sitzungen der 
Schulaufsichtsbehörde gew ählt w ird; ist ein  Sem inar 
nicht vorhanden, so tritt dafür der Leiter (die Leiterin)

einer m ehrstufigen Elem entarschule, der (die) von der 
Aufsichtsbehörde in einer der ersten Sitzungen gew ählt 
wird, ein;

b ) aus ernannten  Mitgliedern:
1. au s  geistlichen Personen und s. w. wie in  Art 49 

unter b l ;
2. aus einem Bürger der Stadt, der von dem Be

zirksschulräte ernannt wird;
c) aus einem  beam teten Mitgliede: dem  Stadt-, ev. 

dem Schularzt.

Art. 52.

Die M andate der Mitglieder der Schulaufsichtsbe
hörde dauern; für die ernannten M itglieder und die 
Vertreter der Lehrerschaft — 3 Jahre; für die Delegier
ten des Gemeinde- und Stadtrntes so lange,, als ihre 
Mandate zu dem Stadt- und Gemeindenate dauern.

Die Vertreter der Lehrerschaft gehen ihrer Voll-l °
m achten verlustig in dem Augenblick, wo sie ihre L ehr- 

.tätigkeit in dem betreffenden Bezirke ausizuüben auf- 
hörein.

•
All. 53.

Die W ahlkollegien wählen ausser den tätigen M it
gliedern je einen Vertreter, der beim  Ausscheiden eines 
tätigen Mitgliedes in die Schulaufsichtsbehörde eimtritt.

Die W ahlprotokolle werden den Bezirksschulräten 
am Tage nach  den W ahlen übersandt. Anfechtungen 
der Rechtmässigkeit der W ahlen können bei. den Be
zirksschulräten spätestens binnen 7 Tagen, von dem auf 
die W ahlen folgenden Tage ab gerechnet, angebracht 
werden.

Die Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde dürfen 
die Ausübung ihrer Pflichten nach Em pfang der Be- 
i’iacbri'chtiigung des Bezirksschulrates von der Geneh
migung der W ahlen beginnen.

Die ausscheidenden Mitglieder üben ihre  Pflichten 
bis zur Bestätigung ihrer Nachfolger durch den Bezirks
schulrat aus.

Art. 54.

Zu den Pflichten der Schulaufsichtsbehörde über
h au p t gehört:

I. d ie M itarbeit an  der Entwickelung des E lem en
tar, Schulwesens in der Gemeinde;

II. die Aufsicht über das Elementarschulwesen, 
die Erziehungsanstalten der Gemeinde und die T ätig
keit d er Scbulkuratorien;

III. die Anfertigung von Entw ürfen und die Aus
führung der Sehulhaushaltspläme.

Im besonderen aber:
1. die Begutachtung der Entw ürfe zu dein S chul- 

haushaltsplänen des M agistrates oder des Gemeindera
tes bzw. die Anfertigung von E ntw ürfen/sofern  dies der
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Schul aiUfiSii'chtsbehörde Von den Organen der Selbst vei- 
w altung übertragen worden ist;

2. die Bewirkung der in  Betracht kommenden Ge- j 
melmdeschulaus,gaben in Übereinstim m ung mit dem 
H aushaltspläne; die F ührung genauer Rechnungen und 
Vorlage der Rechebsschaftsberiiohte an dem Gemeinda- 
ra t bzw. den Magistrat, sofern diese Tätigkeiten vom dein 
Organen der .Selbstverwaltung der Schulaufsichtsbe
hörde übertragen \w  erden;

3. die Verwaltung des w irtschaftlichen (sachlichen) 
Teiles des Gememdeschulwesens (Art. 17 der .vorlie
genden Verordnung), sofern diese Tätigkeiten der 
Schulaufsichtsbehörde von den Organen der Selbst- 
veriwialtiung übertragen werden.; die Sange für die Schul
hygiene;

4. die Vorlage von' Anträgen betreffend Anlage 
neuer Schulen und ih re  Ausführung in Übereinstim 
mung m it den Beschlüssen des Bezirksschulrates und  des 
Bezirkssehulinspektors; »

5. die Ausarbeitung des Entwurfes eines Schul- 
netzes in der Gemeinde;

6. die Vorlage von Anträgen ain den Bezirksschul
ra t wegen ev. Verlegung und  Auflösung bestehenden 
Schulen oder anderweitiger Verwendung der Quellen, 
aus denen, die Mittel für die E rhaltung -der betreffenden 
Schulen fli essen (Ant. 13 'der Verordnung);

7. die Ausübung der Aufsicht über die öffentlichen 
und privaten Elementarschulen, ,in der Gemeinde durch 
zwei aus ihrer Mitte gewählte Delegierte, die die Schu
len besichtigen können, jedoch n ich t das Recht haben, 
die'Schüler zu prüfen und den Lehrern Vorhaltungen zu 
m achen; zu Delogierten können die in  der Gemeinde 
tätigen Lehrer nicht bestellt werden;

8. Die Ernennung des O bm annes bei den Schul
kuratorien sowie die Ernennung von M itgliedern der 
Schulkuratorien in den Art. /0 der vorliegenden Ver
ordnung vorgesehenen Fällen;

9. die Entscheidung in Sachen der Bildung eines 
S c h u lk u r a to r iu m s  fü r  zwei oder eine grössere Anzahl 
von Schul en ;

10. die Auflösung von Schulkuratorien, für den  Fall, 
dass diese ihre Pflichten n ich t erfüllen oder eine T ätig
keit ausüben sollten, die m it der vorliegenden Verord
nung im Wilderspruch steht;

11. das Anbrinigen von W ünschen beim Bezirks
schulräte betreffend die K andidaten auf Lehreriposten;

12. die Beschwerde tührung beim Beziriksschul- 
inspektor über dias Lelirerpersooal;

13. die Sorge um das m aterielle W ohl der Lehrer;
14! die Erteilung von Urlauben am die Lehrer auf

nicht länger als 7 Tage, sofern der Bezirksschulinspektor 
abwesend oder die betreffende Ortschaft n ich t sein 
Amtssitz ist; hiervon ist der Be,zirkssehulinßpek,tor u n 
verzüglich in Kenntnis zu setzen;

15. die Lührung einer Statistik über die Kinder 
im schulfähigen Alter, sofern diese Tätigkeit der Schul
aufsichtsbehörde von den Selbstverwaltung,sorgamein 
übertragen wird;

16. die Überwachung und Ausführung der gesetzli
chen Vorschriften über die Schulpflicht;

17. die P rüfung aller bei der Schulaufsichtsbehörde 
ei ml,auf en den Anträge;

18. die Ausführung alles dessen, was au f Grund 
der Gesetze und Verordnungen der höheren Schulbe
hörden der Schulaufsichtsbehörde übertragen ist, die 
Abgabe von Aufklärungen und Gutachten, sowie die 
Stellung von Anträgen in unterrichtlichein und ku ltu re l
len Angelegenheiten bei dein höheren. Behörden, die 
E rstattung von Berichten über ihre T ätigkeit am den
Gerne,Inder,ät bzw. den Magistrat, sowie den Bezirks-/
sch ulrat.

Art. 55.

Die Mitglieder der Schulaiufsiohtsbehöinde üben 
ihre Pflichten unentgeltlich aus, m it Ausnahm e des 
Schriftführers, der eiine Entlohnung beziehen kann.

Art. 56.

Die Gemeindesehulaufsichtsbehörde w ählt den 
Vorsitzendem und dessen Vertreter. An öffentlichen Ge
m eindesehulen tätige Lehrer können diese Pflichten 
nicht ausüben.

Art. 57.

Die Gemeinde,Schulaufsichtsbehörde kann  Sach
verständige m it beratender Stimme berufen, die n icht 
zu ihren M itgliedern zählen.

Art. 58.

Die Sitzungen finden nach Bedarf, mindestens 
aber einm al 'im  Monat statt.

Ausserordentliche Sitzungen beruft der Vorsitzen
de mach eigenem Ermessen ein; er ist jedoch verpflichtet 
auf Verlangen des Magistrats bzw. des Gemeinderates, 
des Vorsitzenden des Bezirksschulrates und des Be
zirk ssc hu linis pektors eine Sitzung innerhalb 24 Stunden, 
auf Antrag zweier Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde 
n icht später als binnen 7 Tagen eimzuberufen.

Art. 59.

Im den Sitzungen der Schulaufsichtsbehörde kön
nen anw esend sein: der Vorsitzende oder der Delegierte 
des Bezirksschulrates und der Bezirksschulinspektor 
ohne Stim m recht, jedoch m it dem Rechte ausser der 
Reihe das W ort zu ergreifen.



14

Art. 60. j
Zur Beschlussfassung 'ist die Anwesenheit der 

Mehrheit der Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde er- !
forderlich. Die Beschlüsse werden m it S tim m enm ehr
heit gefasst, bei Stim m engleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzen den den Ausschlag.

An den B eratungen und der Abstim mung können 
Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde nicht teilnehmen, 
wenn die zur Sprache kom m ende Angelegenheit mit 
ihren persönlichen Interessen, den Interessen ihrer Ver- 
wamdten oder Verschwägerten im  Zusam m enhänge 
steht.

Art. 61.

Über alle Beschwerden gegen die Beschlüsse und 
Verfügungen der Schulaufsichtsbehörden entscheidet in 
erster Instanz der Bezirksschulrat. Die Beschwerden 
können b innen  7 Tagen, von dem auf die (Beschluss,- 
fassung, die V eröffentlichung der Verfügung oder die 
Zustellung der Benachrichtigung folgenden Tage ab ge
rechnet, angebracht werden.

Art. 62.
A usführungsorgan der Schulaufsichtsbehörde ist 

der Vorsitzende. Die Aufsichtsbehörde kann aus ihren 
M itgliedern einen Schatzm eister u n d  einen S chriftfüh
rer zur Hilfeleistung für den Vorsitzenden berufen.

Art. 63.
Die Mitglieder der Schulaufsichtsbehörde, die zu 

den Sitzungen nicht erscheinen, haben ihre Abwesen
heit zu entschuldigen. Ein Mitglied der Schulaufsichts
behörde, das unentschuldigt zu drei aufeinander fol
genden Sitzungen nicht erscheint, e rhält eine besondere 
Aufforderung und scheidet bei weiterem Nichterscheinen 
aus der Schulaufsichtsbehörde aus. An seine Stelle tritt 
sein Vertreter.

Art. 64.
Die Auflösung der Schulaufsichtsbehörde kann auf 

Grund eines Beschlusses des Bezirksschulrates nach 
Genehmigung durch das D epartem ent für (Religionsbe
kenntnisse und öffentliche A ufklärung erfolgen.

Abschnitt III.

Von dem Schulkuratorium.
Art. 65.

Die unm ittelbare Fürsorge für jede öffentliche 
E lem entarschule übt das Schulkuratorium .

Art. 66.

Das Schulkuratorium  kann für jede Schule beson
ders oder auch für zwei oder m ehrere Schulen eines

Dorfes, einer Ansiedlung oder Stadt, gemeinschaftlich 
bestellt werden, je nach  dem Beschlüsse der Schulauf
sichtsbehörde.

Art. 67.
Das Schulkuratorium  für eine Schule besteht:
1. aus dem Obmanne, der von deir Schulaufsichts

behörde aus den Einwohnern des Dorfes, der (Ansiedlung 
oder der Stadt ernannt wird (nach Möglichkeit aus der 
Mitte der Eltern der Kinder, die die Schule besuchen);

2. aus einem oder zwei Einw ohnern des Dorfes 
oder der Ansiiedlung, die von der E inw ohnerversam m 
lung, in  der Stadt von den E ltern  der die Schule be
suchenden Kinder gew ählt werden;

3. aus dem Geistlichen, der den Religionsunter
richt in der betreff enden Schule erteilt;

4. aus dem Leiter der Schule.
Das Schulkuratorium  für zwei oder eine grössere

Anzahl von Schulen eines Dorfes, einer Ansiedlung oder 
Stadl kann bestehen: ,

1. aus dem Obmanne, der von der Schulaufsichts
behörde ernannt wird (wie oben);

2. aus zwei oder drei E inw ohnern des Dorfes oder 
der Amsiedlumg, die von der (Einwohner,Versammlung, 
in den Städten von den E ltern der die Schulen besu
chenden Kinder gewählt werden;

3. aus dem Geistlichen, der den Religionsunter
richt in  einer der Schulen .erteilt; w enn m ehrere den 
Religionsunterricht eines Bekenntnisses (enteilen, so ge
hört zu Schulkuratorium  der im Lebensalter älteste;

4. aus den Leitern der Schulen, die ein Schulku
ratorium  gem einschaftlich haben;

5. aus einem Lehrer, der von der Gesamtheit der 
Lehrer der betreffenden Schulen eines Dorfes oder einer 
Ansiedlung — ln  den Städten von der Gesamtheit der 
L ehrer einer Schule oder m ehrerer Schulen, die ein ge- " 
m einsam es Schulkuratorium  haben, gewählt wird.

Alle Lehrer (innen) der Ortschulen haben das 
liecht, am den Sitzungen des Schulkuratorium s mit be
ratender Stimme tgilzunehmen.

\ Art. 68.
Die M andate der Mitglieder des Schulkuratorium s 

dauern drei Jahre.

Art. 69.

Die W ahlkörperschaften wählen ausser den täti
gen M itgliedern je einen Vertreter, der in  das Sohul- 
kuratorium  eintritt, wenn ein tätiges Mitglied au s
scheidet.

Die W ahlprotokolle werden am Tage nach der 
W ahlhandlung an die Schulaufsichtsbehörden gesandt.

Eine Anfechtung d er Rechtm ässigkeit der W ahlen 
kann innerhalb von 7 Tagen, von dem  W ahltage nach -
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folgenden Tage ab gerechnet, bei der Schulaufsichts
behörde erfolgen.

Die Mitglieder des Srhulkuira toriums dürfen ihr 
Amt antreten, nachdem sie von der Schulaufsichts
behörde den Bescheid erhalten halben, dass ihre W ahl 
bestätigt worden ist.

Zurücktretende Mitglieder üben ih r Amt bis zur 
Bestätigung ihrer Nachfolger durch die Schulaufsichts
behörde aus.

Art. 70.

F ü r den Fall, dass die Einwohnerversam m lung 
oder die Versam m lung der Eltern die W ahl der Mit
glieder zum Schulkuratorium  verzögert, obgleich die Ge- 
meinfleschuLaufs ichtsbehörde eiinen zweiten Term in zur 
Vornahme der W ahl angesetzt hat, ernennt die S thu l- 
äufsichtshehörde unm ittelbar die Mitglieder des Schul - 
kuratorium s.

Art. 71.

Z u 'den  Pflichten des Schufkuratorium s gehört im 
allgemeinen:

I. die Sorge für das W ohl und die Entwickelung 
der Schule in wirtschaftlicher Beziehung;

II. die Fürsorge für die Jugend in  — und ausser
halb der Schule;

III. die Pflege der Beziehungen zu den Eltern in 
allen Angelegenheiten, die das W ohl der Kinder und  der 
Schule betreffen.

Insbesondere aber:
1. die Sorge um die Entwickelung der Schule;
2. die Aufsicht über das, Vermögen der Schule;
3. die Aufstellung des Sohulhaushaltsentwurfs;
I. die Verfügung über die Gelder, welche dem 

Sc hulku ira torium  durch die Gemeinde überwiesen w er
den;

5. die Kontrolle über die Gelder, welche dem L eh
rer für die laufenden Ausgaben der Schule überwiesen 
werden;

6. das An bringen von W ünschen beim Bezirks
schulrat betreffend die Kandidaten für Lehrerposten 
durch Verm ittlung der Schulaufsichtsbehörde;

7. die gemeinsame Arbeit m it der Geimeindeschul- 
aufstichlsbehörde in Sachen betreffend die Beschaffung 
der für die Schule erforderlichen .Baulichkeiten, Schul- 
geräte und ihre .Erhaltung im  guten Zustande;

8. die Rechnungsführung der betreffenden. Schu
le t» ;

9. die Sorge für die gesundheitlichen Verhältnisse 
der Schule und der Schulkinder;

10. die Einflussnahm e auf die Eltern in Bezug 
auf den regelmässigen Schulbesuch der Kinder und die 
Sorge für die Erfüllung der Schulpflicht;

II. die V eranstaltung von Filtern Versammlungen;

12. die Ausübung einer Schulaufsicht durch Ver
m ittlung des Obmannes, der das Recht hat, die Schule 
während, der U nterrichtsstunden zu besucha:. Ein 
Recht, die Kinder zu prüfen und dem  Lehrer V orhaltun
gen zu machen, steht ihm jedoch nicht zu;

13. die Benachrichtigung der Schulaufsichtsbe
hörde der 'Gemeinde von allem, was in  m aterieller oder 
m oralischer H insicht der Schule zum Nachteil aus,- 
schlägt und was das Schulkuratorium  nicht abstellen 
kan n ;

14. die Sorge für die Jugend ausserhalb der Schule, 
die V eranstaltung von Schulferien, Schulabenden, Um
zügen, Ausflügen, gemeinschaftlich m it dem Lehrkörper;

15. die ev. Sorge um die unm ittelte Jugend und 
den Unterricht der W aisen;

16. die Sorge um die Beschaffung von Fuhrw erk v 
für Kinder aus weiter entfernt liegenden Ortschaften;

17. die Sorge für die Person des Lehrers im Falle 
! seiner Erkrankung, wenn eine Familien,pflege n icht vor

handen ist;
18. die Vorlage von Aufklärungen, Gutachten und 

Anträgen an die Vorgesetzten Behörden, die ,Bericht
erstattung an die Gemeindeschulaufsichtsbehörde und 
dein Bezirksschu 1 Inspektor.

I ,
Art. 72.

Der O bm ann des Sc,hulfcura torium s beruft die o r
dentlichen und ausserordentlichen Sitzungen .ein.

Art. 73.

Die Sitzungen finden nach Redarft statt.
■

Art. 74.

Die Mitglieder des Sehulkuratoiriums üben ihr 
Amt unentgeltlich aus.

Art. 75.
.

Die Lehrer sind von den Sitzungen des Schuikura- 
' loriums .daun ausgeschlossen, wenn Angelegenheiten 

zur B eratung kommen, an  denen sie persönlich beteiligt 
| sind.

Art. 76.

Die Ausübung der Beschlüsse d.es Schulkurato- 
rium s liegt dem Obmanne ob.

Art. 77.

Durch Beschluss der .Schulaufsichtsbehörde kann 
das .Schulkuratorium  aufgelöst werden; der Beschluss 
bedarf der Bestätigung durch den Bezirksschulrat.
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T e i l  IV.

Von den Privatschulen.

Art. 78.

Einzelpersonen, welche Staatsangehörige des Kö
nigreiches Polen und im m oralischer un d  staatsbürger
licher Beziehung unbescholten sind, und Vereinigun
gen van solchen, sowie Institutionen und Vereine kön- 

„ nen private Elem entarschulen errichten. Die G enehm i
gung ;zur Eröffnung einer Schule w ird  vom Bezirksschul
räte erteilt. Die Entscheidungen dies Bezirksschulrates 
k an n  der Bezirksschuliinspekloir aulhalten und binnen 
längstens 7 Tagen die Entscheidung des Direktors des 
Departem ents für Religion,sbebeiintinis.se und öffentliche 
Aufklärung amr u  fen.

Der Angehörige eines frem den Staates kann eine 
Schule n u r m it Genehmigung des Direktors des D epar
tem ents fü r Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf
klärung errichten.

Arl. 79.

Um die Genehmigung zu erhalten, muss der Be
gründer ein Gesuch durch den Bezirksinspektor an  den 
Bezirksschulrat, in dessen Bezirk die Schule errichtet 
werden soll, richten.

Dem Gesuche müssen beigelügt werden:
a) der Nachweis der Staatsangehörigkeit, der Le

hens,lauf und auf Verlangen ein Zeugnis über die staats
bürgerliche und moralische Unbescholtenheit;

b )  die Verpflichtung, dass die Schulräum e den 
Anforderungen der Vorschriften über Schulhygiene en t
sprechen werden;

c) die Verpflichtung, dass der Leiter und das Leh- 
. rerpersonal die vorgeschriebene wissenschaftliche und

berufliche Befähigung besitzen werden;
d) den U nterrichts- und  Geschäftsplan;
e) das Verzeichnis der Hilfsm ittel für den Schul

unterricht;
f) den H aushaltsplan;
g ) das Statut der Schule, soweit ein solches vor

handen ist.

Art. 80.

Der Leiter der Schule wird vorn E igentüm er be
rufen; er muss vom BezirksschulInspektor bestätigt w er
den; die Lehrer werden vom Eigentüm er aus der Zahl 
der Personen, welche die vorg&ehriebene Befähigung 
besitzen, berufen; ihre Berufung' ist jedesm al dem Be
zirksschulräte nri tzu teilen.

Art. 81.

W enn innerhalb dreier Monate vom Tage der E in 
reichung des Gesuches betr. die Eröffnung einer Schule 
keine ablehnende Antwort des Bezirksschulrats ergeht,

darf der Gesuchstelier die Schule eröffnen; er ist jedoch 
verpflichtet, den B ezirksschu 1 inspektor 2 W ochen vor 
Beginn der Schultätigkeit von der Eröffnung au benach
richtigen unter Angabe der genauen Adresse und eines 
Planes des Schullokals.

Die Eröffnung der Schule kann aufgeb,allen w er
den, wenn das Sehullokal den Aufforderungen der Vor
schriften über Schulhygiene nicht entspricht.

Art. 82.

Die Ablehnung des Gesuches von seiten des Be
zirksschulrats m uss m it Gründen versehen sein. Die 
Beschwerden gegen die Entscheidung des Bezirksschul
rats gehen an den Direktor des D epartem ents für Re
ligionsbekenntnisse und öffentliche Aufklärung'.

Art. 83.

Die Genehmigung erlischt, wenn der Schulunter
richt nicht binnen eines Jahres von der Erteilung der 
Genehmigung ab begonnen wird.

Art. 84.

Der Unterricht,spilan einer privaten E lem entar
schule muss zum mindesten dem Umfange der Unter- 
riohtsgegemistände, die für eine öffentliche E lem entar
schule gleicher Arl vorgeschriebe,n sind, entsprechen, 
wenn die private Elem entarschule sich um die Erteilung 
der Rechte einer öffentlichen Elementar,schule bewerben ' 
will, d. h. darum , dass das Zeugnis der privaten E le
m entarschule die Bedeutung einer öffentlichen.U rkunde 
besitze und dass die im schulpflichtigen Alter befindli
chen Kinder dieser Schule in den Gemeinden, in deinem 
bereits die Schulpflicht eingeführt ist, von dem Besuche 
der öffentlichen Schule befreit sein können.

Art. 85. • '

Die Verantwortung für, die Erziehung und den 
U nterricht träg t der Leiter der Schule, die , V erant
wortung für die F inanzen sowie die gesundheitlichen 
Verhältnisse der Schule — der Eingentüm er.

Art. 86.

Die Aufsicht über die privaten Elem entarschulen 
wird durch den BezirkSiSchuliimspektor uind die Organe 
der örtlichen Selbstverwaltung der Schule ausgeübt.

Art. 87.

Die privaten Elem entarschulen haben die vor,ge
schriebenen Geschäftsbücher zu führ en, dem ,Bezirks - 
schuilinspefcfor jährliche Berichte nach den vorige,sch rie
ben en Form ularen einzureichen und auf Verlangen der 
Schulbehörden Auskunft zu erteilen.



Ali. 88. T e i l  V

Das Departem ent für Religionsbekenntnisse und 
öffentliche Aufklärung verleiht den privaten E lem entar
schulen die Rechte einer öffenlichen Schule .auf Antrag 
des Bezirksschulrats. Der Beziiiksschuliinspektor fügt 
• dem Anträge sein Gutachten bei.

Art. 89.

Den privaten Elem entarschulen, die die Rechte 
einer öffentlichen Schule besitzen, steht es frei, den' Un- 
teiTiichtsplan beliebig auszudehnen und einzurichten, 
ihre Lehrm ethoden zu wählen, sowie Lehrbücher und 
Unterrichtshilfsmittel, m it Ausnahme jedoch derjeni
gen, welche von dem Departem ent für Religionsbekennt
nisse und öffentliche Aufklärung verboten worden sind, 
beliebig einzuführen.

Art. 90.

Alle anderen privaten Elem entarschulen unterlie
gen nur der Beschränkung hinsichtlich der W ahl der 
Lehrbücher nach Art. 89., sowie hinsichtlich der gelten
den Vorschriften über das öffentliche Gesundheitswesen.

Art. 91.

Kinder aus solchen privaten Schulen, welche die 
Rechte einer öffentlichen Schule nicht besitzen, müssen 
sich, um ein Zeugnis ,zu erlangen, das die Bedeutung 
einer öffentlichen l nkun.de besitzt, einer Prüfung in ^ 
einer hierzu berechtigten Elem entarschule unterziehen.

Art. 92.

Der Direktor des D epartem ents fü r  Religionsbe
kenntnisse und öffentliche Aufklärung kann einer p ri
vaten Elem entarschule diP Rechte einer öffentlichen 
Schule entziehen oder eine private Elem entarschule 
schliessen auf Grund eines begründeten Antrages des 
B e z irk ssc h u lin sp ek to rs  oder des Bezirksschulrats.

' Art. 93.

Auf Verlangen des Bezirksschulinspektors hat der 
Eigentüm er der Schule deren Leiter bezw. die Lehrer 
zu  entfernen; dem Eigentüm er steht jedoch das Recht 
zu, innerhalb  von 7 Tagen vom Tage nach  E rhalt einer 
solchen Verfügung an gerechnet, die Entscheidung des 
Direktors des: Departements für Religionsbekenntnisse 
und öffentliche Aufklärung, anzurufen.

In aussergewäbnlichen Fällen kann .der Bezirks- 
schulin.spektor den Leiter der Schule vom Amt suspen
dieren; bezüglich der Lehrer erfolgt dies auf Verlangen 
des Bezirksschulinspektors durch den Leiter der Schule.

Von der Schulinspektion.

Art. 94.
Organ ries’ Departements für Religionsbekenntnisse 

und öffentliche Aufklärung für jeden Schulbezirk, ist 
der BezirkssehulInspektor.

Art. 95.
Der Bezirksschulinspektor ist berufen, unter Mit

wirkung der örtlichen Verwaltungen das k leinenlar- 
srhul wesen zu leiten:

1. er nim m t persönlich oder durch seinen Stell
vertreter an den Sitzungen des Bezirksschulrats teil;

2. er prüft m it diesem bezw. miit der Gemeinde- 
schulaufsichtsbehöa'de die Schul- und Aufkläriungsbe- 
(lürfn.isse^seines Bezirkes; er stellt Anträge, die sich auf 
den Si hulbetrieb, unterrichtlich,kulturelle Angelegen
heiten oder die Schulverwaltung erstrecken, bei dem 
Bezirksschulrat, den >Sühulaufs,ichlbehörden oder u n 
m ittelbar bei dem Departem ent für Religionsbekennt
nisse und öffentliche Aufklärung;

3. er führt die Oberaufsicht über das öffentliche 
Elementarschulwesen, die öffentlichen Lehrersem inare 
und andere B ildungsanstalten, die ihm  anvertraut 
werden;

4. er verwaltet das Schulwesen seines Bezirks in 
Verbindung mit dem Bezirksschulrat, den Schulauf
sichtsbehörden und den Sehutkuraiorien:

5. er übt die Aufsicht über die privaten E lem en
tarschulen und die privaten Lehrersem inare aus in dem 
Umfange, wie sie durch diese Verordnung vorge
sehen ist;

6. er bestätigt die Entscheidungen des Bezirks
schulrats betr. die von den Schulaufsichtsbehörden au s
gearbeiteten Entwürfe von Sch ul netzen in  den Ge
meinden:

7. er bestätigt die Entscheidungen des Bezirks
schulrats betr. die Anträge der Schulaufsichtsbehörden 
auf Eröffnung von Schulen;

8. er übersendet Gutachten an den Bezirksschulrat 
in Sachen betr. die Erteilung von Genehmigungen zur 
Eröffnung von privaten Elem entarschulen; er kann den 
Beschluss des Bezirksschulrats aulhalten und hinnen 
einer F rist von nicht m ehr als 7 Tagen vom Tage nach 
dem Ergehen des Beschlusses am gerechnet, die E n t
scheidung des Direktors des Departem ents für Reli
gionsbekenntnisse und öffentliche A ufklärung anrufen;

9. er gibt die Verfügungen der höheren Schulbe
hörden bekannt; er führt die Aufträge des Departements 
für Religionsbekenntnisse und öffentliche Aufklärung 
aus, überw acht die Ausführung der Verfügungen des
selben und erstattet Berichte zu den von dem D eparte
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m ent für Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf
klärung vorgeschriebenen Term inen;

10. er ernennt die Lehrer aus der Zahl der von dem 
Bezirksschulrat vargeschlagenen K andidaten; bezw. e r
nennt sie unm ittelbar gemäss Art. 27 und 28 dieser Ver
ordnung';

11. er begutachtet die Lehrer hinsichtlich ihrer 
Fähigkeiten und ihrer Gewissenhaftigkeit in der Erfül
lung der Pflichten bei Vorschlägen zu dienstlichen 
Beförderungen; den Vorschlägen hat er das Gutachten 
des Bezirksschulrates beizufügen;

12. in  dringenden Fällen beruft er Lehrer auf pro
visorische Posten;

13. er überwacht die weitere Ausbildung der 
Lehrer; •

14. er beruft die Bezirkskonferenzen der Lehrer, 
führt in diesen den Vorsitz oder bestimmt seinen Ver
treter;

15. er versetzt aus Dienstrücksichten nicht lest an- 
gesteilte Lehrer seines Bezirkes auf .andere Posten; h ier
von muss er umgehend den ‘Bezirksschulrat und das 
Departement für Religionsbekenntnisse und öffentliche. 
A ufklärung unter Angabe der Gründe für die Versetzung 
zu ben.ae hr ich tigern';

16. er führt die D isziplinaruntersurhungen gegen 
Lehrer an  öffentlichen Schulen, er fällt Entscheidungen 
im Rahmen seiner Zuständigkeit oder gibt das V erfah
ren an die D isziplinarorgane weiter;

17. er suspendiert in aussergewöhnlikhen Fällen 
Lehrer an öffentlichen Schulen vom Amte; hiervon m uss 
er jedoch unverzüglich, nicht später als an dem der Su
spendierung nachfolgenden Tage dem Departem ent für 
Religionsbekenntnisse und öffentliche A ufklärung sowie 
dem Bezirksschulrat hezw. dem Vollzieh ungsauss.ch.usse 
zum Zwecke der Einleitung eines Verfahrens bei den 
Disziplin.arorg.anen Mitteilung machen;

18. er fordert von dem Eigentüm er einer privaten 
Elem entarschule die Beseitigung des Leiters und der 
Lehrer (A lt. 93);

19. er erteilt Lehrern Urlaube bis zu 4 W ochen;
20. er veranstaltet Rundfragen im Einvernehm en 

m it dem Departem ent für Religionsbekenntnisse und 
öffentliche Aufklärung, er führt die .Schulstatdstik und 
das Register der Lehrerkräfte seines Bezirkes;

21. er bearbeitet die gemeinsam m it den in  Be
tracht kommenden Behörden die Fragen der Gesund
heit und der Schulhygiene;

22. er beruft und entlässt das Kanzlei personal der 
Schu Mn>sipektion und leitet das Büro derselben.

Art. 96.

Die Aufsicht über den Religionsunterricht, der an  
öffentlichen Schulen durch Geistliche oder hierzu be
vollmächtigte Lehrer erteilt wird, steht dem Bezirks-

sohulInspektor und den Vertretern des betreffendem Be
kenntnisses .zu: letztere werden durch den Direktor des 
Departem ents für Religionsbekenntnisse und öffentliche 
A ufklärung im  Einvernehm en mit der obersten geistli- 

| \ chen Behörde ernannt.

T e i l  VI.

Vom Unterrichte der Kinder mosaischer Kon
fession.

Art. 97.
F ü r K inder m osaischer Konfession werden, wenn 

von seiten der Eltern eine genügende Anzahl von Mel
dungen vorliegt, besondere Elem entarschulen oder Ab
teilungen mit Sabbathheiligumg errichtet werden.

■

Art. 98.

Solange nicht alle Kinder mosaischer Konfession 
öffentliche Gemeindeeiernentaraohulein besuchen kön
nen. soll in den privaten Konfess.ionssch.ulen, den T al- 
m uid-Tbora-Schulen und den Cherim, der Unterricht 
in der polnischen Sprache und in dein Elem entarfächern 
m it polnischer Sprache, soweit er nach einem beson
deren. Lehrplan und unter der allgemeinen Aufsicht 
statlfindet, für eine entsprechende Anzahl von Kindern 
auf Kosten der politischen Gemeinden erteilt werden.

• Übergangsbestim m ungen
zu den vorläufigen Vorschriften, betreffend die Elemen

tarschulen im Königreich Polen.

§ 1.
Die Bezirksschulräte sollen binnen sechs Wochen 

vom Tage des Inkrafttretens «dieser Verordnung an  ge
rechnet, gebildet werden.

§ 2.
Die erste Sitzung des Bezirksschulrates w ird durch 

den Bezirksschulinspektor einberufen, welcher auch die 
Konstituierung des Bezirksschulrates durchzufüh
ren hat.

§ 3.
Im dem von den österreichisch-ungarischen A r

meen okkupierten Teilen des Königreiches werden die 
Kreishilfskomitees bis zum Zeitpunkte der E inführung 
der Kreisautonomie (Kreistage) zeitweilige Delegierte 
in die Bezirksschulräte wählen. Nach E inführung der 
Kreisoird,nung wird der Kreistag entsprechend der vor
liegenden Verordnung neue Delegiertenwahlen vor
nehmen.

i
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§ 4.
Den Vertreter der Lehrerschaft wählen die Lehrer 

an den Gemeindeschulen.
Die W ahlversam m lung ful't der Bezirksschul

inspektor, der auch die W ahlen durchzu füll reu hat, .zu
sammen. Falls zu dem festgesetzten Term in die D urch
führung der W ahl unm öglich sein sollte, tritt vorläufig, 
längstens aber für drei Monate, in den Bezirksschulrat 
derjenige Lehrer des Ortes ein, den der Bezirksschulrat 
in der ersten Sitzung beruft.

§ 5.
Bis der Bezirksschulrat eingesetzt wird, erledigen 

die BezirkssohulinspekIuren die Angelegenheiten, für die 
der Bezirksschulrat zuständig is t..

§ 6.
Der Bezirksschulrat herul't Ln den Gemeinden Ver

trauensm änner, die un ter M itwirkung der S tadlpräsi- 
denten, der Bürgermeister oder der Gemeindevorsteher 
die Schulaufsichtsbehörden organisieren und die ersten 
S i t zun gen einberufen.

§ 7 -

W o der Gemeinderat fehlt, w ählt der Bezirksschul
ra t einen der Gemeindebevollmächtigten in die Schul
aufsichtsbehörde. ■ v

Wo der S tadtrat fehlt, ernennt der Bezirksschulrat 
zwei weitere Mitglieder der Gerne inde scb u 1 au sich ist) e - 
hörde, die bis zur Bildung des Stadlrates am den Sitzun
gen der Schulaufsichtsbehörde teilnehm en werden.

§ 8.
Die Schulkuratorien werden binnen eines Monates 

nach  der K onstituierung der Gemeindesehulaufsichtsbe- 
hörden gebildet.

Der W ortlaut der obigen Verordnung wurde vom 
Provisorischen Staatsrate des Königreiches Polen in  der 
Sitzung vom 10. August 1917 die Übergangsbestim m un
gen zur Verordnung von der Übergangskommission des 
Provisorischen Staatsrates in der Sitzung vom 7. Sep
tember 1917 auf Grund der Erm ächtigung des Staats
rates vorn 25. August und 30. August dieses Jahres be
schlossen.

Der Vorsitzende der Übergangskommission der Provi
sorischen Staatsrates:

Jözef Mikulowski-Pomorski m. p.

Für den Direktor des Departem ents für Religionsbe
kenntnisse und öffentl. Aufklärung:

Stanislaw Smolka  m. p.

Berichterstatter:
Zygm unt Gasiorowski m. p.

71.

Das wissenschaftliche Institut für Landwirtschaft 
in Putawy.

Verordnung vom 26. September 1917, betreffend das 
wissenschaftliche Institu t für Landwirtschaft in Puiawy.

Auf Grund der kraft Allerhöchsten Oberbefehles er
teilten Erm ächtigung Seiner k. u. k. Apostolischen Ma
jestät wird für die in österreichisch-ungarischer Mili
tärverw altung stehenden Gebiete Polens folgerndes ver
ordnet:

Artikel I.
Das wissenschaftliche Institut für Landw irtschaft 

in Puiaw y ist eine Landesam talt, w ird durch Beiträge 
| , aus öffentlichen Mitteln erhalten und dient dem Zwecke 

der Hebung u nd  Förderung der Landw irtschaft im Kö
nigreiche Polen.

Artikel II.

Die E inrichtung und  Tätigkeit des wissenschaftli
chen Institutes wird durch das beiliegende Stalut gere
gelt; dasselbe bildet einen Bestandteil dieser Verordnung 

] und kann daher nur durch Vorschriften m it Gesetzes
kraft geändert werden.

Die Ernennung des Direktors des Institutes und der 
Leiter von sechs Abteilungen erfolgt das erste Mal unab
hängig von den Vorschriften des Statutes durch die Re
gierung.

Artikel III.

Diese Verordnung tritt m it dem Tage der K und
m achung in Kraft.

Der k. u. k. M ilitärgeneralgauvermeur: 

Szeptycki m. p., Generalmajor.

STA TUT
des w issenschaftlichen Institu tes fü r Landw irt

schaft in Putawy.

§ 1.

Aufgabe des Institutes.
Aufgabe des Institutes ist, die Lösung aktueller, 

die Landw irtschaft betreffender Fragen anaubahnen, 
dam it wissenschaftliche Errungenschaften auf die Ver
hältnisse und Bedürfnisse der polnischen .Landw irt
schaft zur Anwendung gebracht werden können.

Die wesentlichsten Mittel zu diesem Zwecke sind:
1. wissenschaftliche Forschung;* °
2. Erforschung des Landes in landw irtschaftlicher 

und physiographiseber H insicht, Sam m lung des notw en
digen Materiales und Veröffentlichung der Ergebnisse;

/
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3. Feststellung der lmrscbungiSln'ethoden m it Rück
sicht auf die lokalen Verhältnisse und Bedürfnisse;

4. .wissenschaftliche Unterstützung der Versuchs
anstalten  im Lande;

5. Vorsorge für die Erw eiterung ries W issens der 
Absolventen höherer Lehranstalten .zur Ausbildung von 
Spezialisten für das landw irtschaftliche Schulwesen, die 
Fachinstitutionen und die Landw irtschafl selbst.

Dem Institute obliegt ferner:
a )  die Organisierung von Spezialkursen zur Ver

breitung der wissenschaftlichen Errungenschaften des 
Institutes oder der landw irtschaftlichen W issenschaft 
überhaupt;

b) unm ittelbare U nterstützung der praktischen 
L andw irte im Lande durch  Beratung, Organisierung von 
Sammelversuchen, Versorgung mit ausgesuchten, vom 
Institute gezüchteten Saatgattungen, Feld-, Garten- und 
Waldpflänizlingen, Schutz- und Nulzimpfungen u. s.. w.

§2.

Arbeitsorganisation.
Das Institu t ist in 5 Sektionen eingeteilt und zwar:

I. Sektion für landw irtschaftliche Pflanzenzucht, um 
fassend drei Abteilungen:

1. Abteilung für Ackerbau;
2. Abteilung für Pflanzenzucht;
3. Abteilung für landw irtschaftliche Mechanik.

II. Sektion für Tierkunde, umfassend vier Abteilungen:
4. Abteilung für Morphologie;
5. Abteilung für Zuchtbiologie;
6. Abteilung für Fütterung  und Nulzniessung der

Tiere;
7. Abteilung lur T ier-H ygiene und -Heilkunde.

III. Sektion für Forstwesen, um fassend vier Abteilungen:
8. Abteilung für Forstzucht;
9. Abteilung für Fo.rsterneuerung;

10. Abteilung für Holzbest andverm  es sung;
11-. Abteilung für Forsbausnütaung,

IV. Sektion für Gartenbau, umfassend drei Abteilungen:
12. Abteilung für Gärtnerei;
13. Abteilung für Genetik und Morphologie;
14. Abteilung für Ausnützung der Gartenihaupro- 

dukte.

V. Allgemeine Sektion, um fassend fünf Abteilungen:
15. Abteiluifg für Bodenkunde;
16. Abteilung für Meteorologie;
17. Abteilung für landw irtschaftliche Melioratio

nen;
18. A bteilung für P flanzenschutz;
19. Abteilung für Ökonomie.
Auf Grund der Geschäftsordnung können die be

zeichneieu Abteilungeh in Unterabteilungen geteilt, neue 
Abteilungen errichtet, deren GesohäfTskreis festgesetzt 
und aus den Leitern der Abteilungen und U nterabteilun
gen Abteilungskollegien gebildet werden.

Zur E rrichtung neuer Abteilungen ist die Geneh
m igung der Regierung notwendig,

Die U nterabteilungen sind selbständige oder nicht 
selbständige Unterabteilungen, je nachdem  sie einer Ab
teilung untorstellt sind oder nicht.

§ 3.

Arbeitsm ittel.
.Arbeitsmittel des Institutes sind:
1. W issenschaftliche Laboratorien für die einzelnen 

Abteilungen;
2. Museen und Sam m lungen;
3. Versuchsfelder;

.4. Zucht- und Versuchsanstalten;
5. Glas- und Pflanzenhäuser;
6. die 'B ib lio thek;
7. die Land-, Garten- und Forstwirtschaft, die auf 

dem Gebiete des ehemaligen Institutes für L and- und 
Forstw irtschaft betrieben wird.

§ '4.

Institutsfonds.
Die Institjutsfonds bilden:
1. die Staatsdotationen;
2. Subvention von Körperschaften und Privatper

sonen;
3. eigene Einkünfte.
Über die E innahm en und Ausgaben des Institutes 

w ird für jedes W irtschaftsjahr, d. i. vom 1. Ju li bis 30. 
Jun i eine P rälim inare zusamm engestellt und spätestens 
am 1. April jedes Jahres der Regierung zur Genehmi
gung vorgelegt. Unbeschadet der für die einzelnen Ab
teilungen des Institutes festgesetzten Budgetsummen 
können innerhalb einzelner Posten Verschiebungen der 
prälim inierten Kredite bis zu 25%' voirgenommen werden.

Der Rechnungsabschluss für jedes W irtschafts
jah r wird innerhalb  längstens sechs Monaten nach A b
lauf des W irtschaftsjahres der Regierung zur Geneh
m igung vorgelegt.

§ 5.

Behörden und Organe des Institutes.
tn.stiiutsibehörden sind :
1. das Kuratorium :
2. d ie Sektions- und Abteilungsleiter;
3. der Direktor;
4. das wissenschaftliche Kollegium;
5. die Instit utsverw altung.
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Die ■unter 2) bis 5) beize ichineteo Behörden werden 
aus dem »wissenschaftlichen Personale« des Institutes 
bestellt. Diese Bestimmung findet aut die .Entsendung 
eines Delegierten des K uratorium s in die Instituts,Ver
waltung keine Anwendung.

§ 6 -

Kuratorium, Zusammensetzung.
Das Kuratorium  besteht aus:
1. zwei Delegierten der Regierung;
2. zwei Delegierten des provisorischen Staatsrates;
3. dem Direktor des Institutes;
4. drei Delegierten der höheren landw irtschaftli

chen Lehranstalten, von denen je einer von der land
wirtschaftlichen Hochschule in W arschau, dem  land
wirtschaftliehen Studium  an der Universität Krakau 
und der landw irtschaftlichen Akademie in Dublany 
entsendet werden kann;

■ 5. nenn Delegierten der Zentral-Landwirtsichäfts- 
gesellsrhafl, von denen die verschiedenen laindwirt- 
schaftlichen Interessen und Anbei tsz.wei,ge vertreten 
werden.

Der E in tritt der un ter 4) und 5) genannten Dele
gierten in das K uratorium  bedarf der Genehmigung der 
Regierung.

Die K onstituierung und Beschlussfähigkeit des K u
ratorium s wird dadurch  nicht beeinträchtigt, dass die 
unter 3) und 4) bezeichn,eten Mitglieder noch nicht be
stellt sind.

Mitglieder des Institutsperson,ales dürfen — mit 
Ausnahm e des Direktors — nicht Mitglieder des K ura
toriums sein.

D er Vorsitzende des Kuratorium s wird aus dessen 
Mitgliedern von der Regierung für die D auer von drei 
Jahrein ernannt.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden, der Sekretär 
und dessen Stellvertreter werden vom Kuratorium  aus 
seinen Mitgliedern für die Dauer von 3 Jahren  gewählt.

§ 7-

Kuratorium, Wirkungskreis.
Das K uratorium  führt un ter der Kontrolle der Re

gierung die oberste .Aufsicht über das Institut.
Zu den Obliegenheiten des Kuratorium s gehört:
1. die Sorge für die Erfüllung der Aufgaben des 

Institutes;
2. die Sicherstellung der hiezu notwendigen Mittel;
3. die Kontrolle der Vermögensgeha.ru.ng, die Über

prüfung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse;
4. die E rstattung von Ern ennungs,vor sichlägen an 

die Regierung zur Ernennung:

a ) des Institutsdirektors;
b) des wissenschaftlichen Personals;
c) der Verwalter der Meierhöfe und Forste;

5. die E rnennung des wissenschaftlichen H ilfsper
sonals;

6. die Erlassung der Geschäftsordnung des Insti
tutes;

7. die Erledigung jener Verwaltung,sangelegein- 
heiten, die dem  Kuratorium  d u rc h  die Geschäftsordnung 
V orbehalten  sind .

Zum Zwecke der Kontrolle der Vermögensgebarung 
(Punkt 3) wählt das Kuratorium  aus seiner Mitte auf die 
D auer eines Jahres eine aus drei M itgliedern und zwei 
E rsatzm ännern bestehende Kon trol fkomm iss ion. Die 
Regierung .entsendet in die Kontrollkommission einen 
Delegierten, der zur Überprüfung, der Gebarung die no t
wendigen Fachorgane heranziehen kann.

Sobald das wissenschaftliche Kollegium konsti
tuiert ist, können Beschlüsse über die in Punkt 4, lit. b) 
und c) hezeiichneten E n iennungs'vorschläge an  die Re
gierung, sowie Beschlüsse über die Erlassung oder A b
änderung der Geschäftsordnung (Punkt 6) nur auf 
seinen Antrag gefasst werden. Der in Punkt 4 a) he- * 
zeichnete Vorschlag an die Regierung wegen Ernennung 
des Institutsdirektors wird auf Grund einer vom w issen
schaftlichen Kollegium vorgenommenen W ahl erstattet.

§ 8.
W issenschaftliches Personal.

Jene Organe des Institutes, für deren Anstellung 
die Absolvierung höherer w issenschaftlicher L ehran
stalten und der Nachweis einer selbständigen w issen
schaftlichen Betätigung gefördert wird, bilden das wis
senschaftliche Personale des Institutes,

Die Anstellung des wissenschaftlichen Personales 
erfolgt durch  die Regierung.

Die Rechte und Pflichten sowie die dienstliche 
Stellung des wissenschaftlichen Personals werden durch 
eine Dienstvorschrift geregelt. Jeder Angehörige des 
wissenschaftlichen Personals erlangt nach wenigstens 
dreijähriger befriedigender Dienstzeit einen stabilen 
Dien,stpos ten.

»
§ 9.

Sektions- und Abteilungsleiter; Bestellung.
Aus dem wissenschaftlichen Personale werden die 

Abteilungsleiter sowie die Leiter der selbständigen Un
terabteilungen (§ 2), aus den Abteilungsleitern der be
treffenden Sektion die Sektion sielt er vom Kuratorium  
für die D auer von drei Jahren  bestellt.
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§ io. ,v , v
Sektions- und Abteilungsleiter; Wirkungskreis.
Die Sektions- und Abteilungsleiter sowie die Leiter 

selbständiger Unterabteilungen haben in den ihnen u n 
terstellten Sektionen, Abteilungen oder U nterabteilun
gen den (Geschäftsgang zu führen und .zu beaufsichti
gen, sie verfügen selbständig über die für ihre Sektion, 
Abteilung oder Unterabteilung bestim m ten (Kredite, mit 
der in § 4, Schlussabsatz, vorgesehenen E inschränkung 
und sorgen für d ie  E inhaltung der prälim inarm ässigen 
Bestimmung; in ihren, wissenschaftlichen Arbeiten ist 
ihnen vollständige Unabhängigkeit gewährleistet.

§ 11.

Institutsdirektor.
Der Institutsdirektor wird aus der Mitte der Ab

teilungsleiter von der Regierung auf Vorschlag des K u
ratorium s (§ 7, Punkt 4 a und Schlussabsatz;) für die 
Dauer von drei Jah ren  ernannt.

Der Direktor ist der Leiter des Institutes. Zu seinen 
Ob li egenhe ilen gehört:

1. 'die V ertretung des Institutes nach aussen;
2. die Aufsicht über den Geschäftsgang;
3. die E inhaltung des 1 tuc 1 getprä 1 iininäres im Sin

ne des § 4, Schlussabsatz;
4. (die (Überwachung der Verwaltung der Meier

höfe und Forste;
5. die A ufnahm e und Entlassung des niederen 

technischen Personals und der Dienerschaft auf Vor
schlag der Abteilungsleiter;

6. der Vorsitz in der Instufulsvervfaltuug und im j 

wissenschaftlichen Kollegium sowie die Teilnahm e an 
den Beratungen des Kuratoriums.

Der Stellvertreter des Institutsdirektors w ird aus 
der Mitte der (Abteilungsleiter von (der Regierung auf 
Vorschlag des K uratorium s für die .Am tsdauer des D i
rektors ernannt und tritt bei V erhinderung des Direktors 
in (seine Rechte.

§ 12.

W issenschaftliches Kollegium; Zusammensetzung.
Das wissenschaftliche Kollegium besteht aus:
1. dem  Institutsdirektor oder sei.nein Stellvertreter 

a ls Vorsitzenden;
2. dein Leitern der Abteilungen und der selbstän- i 

d i gen U nterabteilungen;
3. jenen Organen des Institutes, die durch die Ge

schäftsordnung dem wissenschaftlichen Kollegium .zu
gewiesen Wierden.

Der Institutsdirektor kann den Arbeiten des wis
senschaftlichen Kollegiums auch andere Personen m it 
beratender Stim m e beiziehen.

§ 13.

W issenschaftliches Kollegium; Wirkungskreis.
Das wissenschaftliche .Kollegium hat die Arbeiten 

d.es Institutes zu ordnen, an die einzelnen Organe zu 
verteilen und deren Tätigkeit zu vereinheitlichen.

Zu den Obliegenheiten des wissenschaftlichen Kol
legiums gehört:

1. die (Preliminaranträgfe der Instilutsabteiliungen 
zu überprüfen;

2. den Institutsdirektor aus d e r  Mitte der Ab
teilungsleiter zu wählen (§ 7, Punkt 4 a und Schluss- 
ahsatz);

3. Anträge zu stellen über die Ernennung des Di- 
r.ekitarsstellveirtreters, der Sektions- und  Abteilungsleiter
und anderer Organe des Institutes, sowie über die E r
langung von stabilen Dienstposten des wissenschaftli-

| eben Personals (§ 8, Absatz 3);
| ’ 4. Anträge und  Gutachtein in sonstigen Personal-

fragen .abzug-eben;
ä. die von einer Institutsabteilung entworfenen Ar- 

beitsprojekte zu erörtern und gem einsame Arbeitspro
jekte zu etnwerfen, bei deren Durchführung mehrere 
Abteilungen m tizuw irken hätten;

6. die Arbeiten des Institutes zu veröffentlichen;
7. über die Genehmigung projektierter V eran

staltungen des Institutes, wie Spezialkurse, Ausstellun
gen oder dgl. zu entscheiden.

§ 14.

Institutsverwaltung; Zusammensetzung.
Die Institulsverw altung besteht aus: 
t. dem  Institutsdirektor oder seinem Stellvertreter 

als Vorsitzenden;
2. einem  vom K uratorium  aus seiner Mitte für die 

Dauer von drei Jahren delegierten Mitgliede;
3. drei Delegierten des wissenschaftlichen Kolle

giums.
Die Verwalter der zum  Institute gehörenden Meier

höfe und Forste sind beratende Organe der Instituts- 
Verwaltung.

§ 15.

Institutsverw altung; Wirkungskreis.
Die Institutsverw altung ist berufen:
1. die Beschlüsse des Kuratorium s zu vollziehen;
2. die in den W irkungskreis des. Kuratorium s oder 

des wissenschaftlichen Kollegiums fallenden Angelegen
heiten zur (Beratung vorzubereiten;

3. das Inslitutsverm ögen zu verwalten;
4. jene Yerwalluugsaiigelege.nheiten zu erledigen, 

die ihr durch die Geschäftsordnung zugewiesen sind.
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§ 16.

Wissenschaftliches Hilfspersonal.
Jene Organe des Institutes, für deren Anstellung 

die Absolvierung höherer w issenschaftlicher L ehran
stalten, jedoch keine selbständige wissenschaftliche Be
tätigung gefordert wird, bilden das • wissenschaftliche 
Hilfspersonale des Institutes.

Die Anstellung des wissenschaftlichen Hitfsper- 
sonales erfolgt für die Dauer von höchstens drei Jahren 
durch  das Kuratorium  aut einen vom Abteilungsleiter 
gestellten, vom wissenschaftlichen Kollegium geneh
migten Antrag.

Zum wissenschaftlichen Hilfspersonale gehören die 
Leiter der nicht selbständigen Unterabteilungen und die 
Assistenten; sie unterliegen den W eisungen der für die 
betreffende .Arbeit verantw ortlichen Abteilungsleiter.

Die Rechte und Pflichten sowie die dienstliche 
Stellung des wissenschaftlichen Hilfspersonales werden 
durch den Dienstvertrag geregelt.

§ 17.

Niederes Hilfspersonale und Dienerschaft.
Das niedere technische Personale und die Diener

schaft .werden vom Insti.tututsdirektor auf Vorschlag der 
Abteilungsleiter ausgenommen und entlassen.

§ 18.

Verwaltung der Meierhöfe und Forste.
Zur Verwaltung der Meierhöfe und Forste werden 

eigene Verwalter und deren Gehilfen bestellt. Sie u n 
terstehen dem Institutsdirektor, der die notwendigen 
W eisungen je nach der Kompetenz der Institutsbehörden 
auf Grund der Beschlüsse des K uratorium s, des wissen
schaftlichen Kollegiums, der Verwaltung oder im eige
nen W irkungskreis erteilt.

Dasselbe gilt von allen sonstigen Anstalten, die dem 
Institute unterstehen und der praktischen Ausübung der 
Landw irtschaft dienen.

§ 19.

Amtssprache.
Die Amtssprache des Institutes ist' die polnische.

§ 20.

Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung. |
Zu einem giftigen Beschlüsse des K uratorium s ist 

die Anwesenheit der halben Zahl der Mitglieder und 
die Zustim m ung der absoluten M ehrheit der Anwesen
den erforderlich.

Zu einem gütigen Beschlüsse wegen Stellung eines

Antrages auf Änderung, des Statutes ist die Anwesenheit 
von zwei Dritteilen der Mitglieder und die Zustim m ung 
von zwei Dritteilen der Anwesenden erforderlich.

Die Vorschriften über die Beschlussfähigkeit und 
Beschlussfassung des wissenschaftlichen Kollegiums und 
der Institutsverw aftung enthält die Geschäftsordnung..

§ 21.

Geschäftsordnung.
Die Geschäftsführung des Institutes und seiner 

Organe wird durch eine Geschäftsordnung geregelt. Die 
Geschäftsordnung w ird vom Kuratorium  auf A ntrag des 
wissenschaftlichen Kollegiums erlassen ($ 7) und der 
Regierung zur Kenntnis gebracht.

Die Regierung hat die D urchführung solcher Be
stimm ungen der Geschäftsordnung zu untersagen, die 
den W irkungskreis 'des Institutes überschreiten oder eine 
gesetzliche Vorschrift, insbesondere das Statut, verletzen.

72.
Nr. 25322/17/V. A.

Kais. Deutsche Pass- Stelle in Krakau. 

Errichtung.
Iin Krakau; ist im Hause Asnyikagasse 9, II. Stock, 

eine Deutsche Pass-Stelle neu errichtet worden; sie ist 
örtlich zuständig:

1. für den westlich der W isloka liegenden Teil 
Galiziens und für die östlich der W isloka liegenden Be
zirk s 11 aupnian nsehaften Tarn obrzeg -und Kol.buszow a ,

2. für das östereiehisch-U ngarische Mililärgou.ver- 
liement Lublin und dessen H interland.

Die Pass-Stelle ist täglich — m it Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage .— von 9 bis 12 Ulxr vormittags 
für Interessenten geöffnet.

Es w ird  besonders darauf aufm erksam  gemacht, 
dass in Knakaiu nur Angelegenheiten betreffend Pässe 
und HeimatS'Scheine erledigt werden; für alle anderen 
Anträge bleibt das .Kaiserlich Deutsche Konsulat in 
Lemberg ausschliesslich zuständig.

t

73. 

Reorganisation des Finanzdienstes in der I. Instanz.

Mit dem  1. Oktober 1917 tritt eine Änderung in 
der Organisation des Finanzdienstes in der I. Instanz 
im ganzen Bereiche des k. u. k. Militär-Generalgouveir- 
neilienl's in Lublin in Kraft und zwar werden mit -der 
Besorgung säm tlicher Angelegenheiten des indirekten 
Steuerdienstes (indirekte Abgaben einschliesslich der
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Finianzmomopale und Gebühren) nur die K reiskonunan- 
den in Piatrköw, Kielce, Radom und Lublin betraut, bei 
denen eigene »F i n a n z r e f  e i r a t e  f ü r  d e n  G e- 
f ii 1 Ls d i e n ,s t« gebildet werden.

Die gegenständliehen Angelegenheiten aus dem 
Kreise Olkusz werden dem Finanzreferale in Piatrköw 
gehören, wohin sich die Bevölkerung direkt schriftlich 
oder m ündlich zu wenden hat. Der Finanzabteilung des 
Kreiskoinman.dos in Olkusz werden nur di e Aigen d en 
der »d i r  e k l e n  B e s t e u e r n  n g«, d. i. G rund- und 
Rauchfangsteuer, Im m obiliarsteuer etc. verbleiben.

74.
K. u. k. Militärgericht Olkusz —  Auflösung.

Das k. u. k. - M ilitärgericht Olkusz w urde m it 15. 
Oktober 1917 aufgelöst.

75. 
Auflage und Verkauf der Wechselblnkhette.

Da laut Art 113 des russ. Stempelgesetzes, alle aus
gestellten Weichsel auf den vor gesch riebenen Stempel- 
papierblanketten verfasst werden, h a t das k. u. k. MGG. 
in Lublin die Drucklegung dieser Blankelte ungeordnet. 
Dieselben wurden an die Kreiskommanden versandt, wo 
sie von den Kreiskassen den speziell dazu befugten Ver
sohl ei ssem  verkauft werden. Bei diesen, können sie durch 
die Interessenten erworben werden.

Die Wechselblanke.tte lauten auf Rubelwährung.
Bei Bezahlung durch die Verschleisser in K ranen- 

wähüung w ird der jeweilige für den Rubel geltende 
Kurs angewendel und auf den einzelnen B lankelten auf
fallend unter Beisetzung der Stam piglie vermerkt.

Die Yerschleissei mögen die Wechselblanlkette nur 
zu den au f ihnen ersichtlich gemachten Preisen ver
kaufen und haben sich an den am tlichen Rubelkurs ziu 
halten der überdies im Versehteisslokale in  auffallender 
W eise ersichtlich zu machen ist.

W enn der Rubelkurs fallen wird, können die u n 
beschädigten und einwandfrei unbenutzten Blankette, 
die auf einen höheren als den jeweils geltenden R u
belkurs abstam pigliert sind den Verschleissern bei der 
Kreiskassa umgetauscht. Im Falle der E rhöhung des 
Rubelkurses wird in analoger W eise verfahren.

76.
L. A. Nr. 2204/1.

Durchführungsbestimmung n betreffend den Ver
kehr mit Ölfrüchten.

• In D urchführung der Verordnung vom 20. ’Juli 
1917, Vdg. Bl. Nr. 68 betreffend die Beschlagnahm e von 
Ölfrüchten wird verfügt wie folgt:

Saatgut.
F ür Saatzwecke ist dem Produzenten, dass im § 3 

obiger Vdg. pro Morgen festgesetzte Aussaatqua.nitum zu 
[belassen. Die Anbauflächen können von den .Produzen
ten bei der L. A. des Kreiskommandos sofort schluss- 

j brieflich zu den diesjährigen Bedingungen festgelegl 
werden.

Die für Saa.tzwecke belassenen Ölfrüchte, die aber 
nicht für diesen Zweck verwendet wurden, unterliegen 
der Beschlagnahm e seitens der Kreiskomimaindos und 

I sind an  dieselben wieder abzuliefern.
Landw irte, welche das nötige Saatgut nicht oder 

nur teilweise besitzen, haben bei der L. A. des zustän
digen Kreiskommandos um  Bewilligung der Zuteilung 
des benötigten Saatgutquantum s anzusuchen.

Falls die L. A. da,.s Ansuchen begründet findet, 
weisst dieselbe das Saatgut zu.

Als Verkaufspreis für Saatgut gelten p ro  100 kg.:

für M o h n ..............................................K 275.—
für Lein, Raps, Hanf, Senf . . . K 150.—
für L e in d o tte r .................... ..... K  100.—

§ 2 .

Preise.
Die im § 6 norm ierten Übernahm spreise werden 

an jene Produzenten bezahlt, die m it der L. A. weder 
'A nbau noch Ablieferungsverträge abgeschlossen haben.

F ü r Hederich gilt als E inheitspreis K 90 per 100 kg.
F ür die mit dem Grossgrundbesitz geschlossenen 

Anhauverträge gilt für:
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A n m e r k u n g :

i n K r ö n e n

M o h n ................ 200 50
||

150
W in terraps . . 115 35 100 Die Ablieferungspräm ie
Som m erraps . 
Leinsaat . . . .  
H anfsaat . . 
S e f n ....................

115
115
'15
115

v5
35
35
35

100
100
100
100

gebührt nu r für jenes 
Quantum das über 3 q 
(per 1 Morgen mit Ö l
frucht bebautes Feld) 

abgeliefei^ w ird.
L eindotter . . . 80 20 00

H ederich pro 1 q Kronen 90.
F ü r die m it dem Kleingrundbesitz geschlossenen 

Ablieferungsverträge sind die Preise pro 1 q für:

Mohn ...............................
W inter u. Sommerraps, Lein, Hanf, Senf .
Leindotter ........................................................
Hederich..................................................................
per 100 kg.

. K 150.

. K 100.— 

. K 90.—
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g 3.

Übernahme und Bezahlung.
Die Übernahme erfolg! analog den Bestimmungen 

des § 6 der Vdg.
Als Übernabmsmagazine gelten die beihaltenen 

.Magazine der E. V. Z. sowie jene Magazine der PGZ., 
in welchen ein Organ (M agazineur) der E. V. Z. für 
die Ölfruchtaktion belassen wurde.

Betreffs Qualität tritt, ausser dem Preisahzügen 
für m indere Qualität, eine Preism inderung auch dann 
ein, wenn der Produzent wegen nachgewiesenen Mangel 
an M agazinsräumen noch feuchte W are abliefert. Das 
durch den Feuchtigkeitgehalt noch bestehende plus an 
Gewicht, das beim 1 rocken werden später schwindet, 
wird perzentuel! in Abzug gebracht. Geht die Beimen
gung older Verunreinigung der abgelieferten Ölfrüchte 
über das übliche Mass hinaus, so kann die F rucht auf 
Kosten des Produzenten geputzt und das hernach ver
bleibende Gewicht bezahlt werden, oder es wird der 
Grad bezw. das Gewicht der Beimengung vom über
nehmenden Organ geschätzt und die Ölfrüchte mit en t
sprechendem Preisabzug übernommen.

Die Bezahlung erfolgt bis 30. September 1. J. auf 
Grund der vom Übernahm sm agazin ausgestellten Z ah
lungsanweisungen bei der Kassa der L. A. des zuständi
gen Kreiskommandos. Für die Zeit nach dem 30./IX. 
ergehen spezielle Verfügungen.

§ 4.

Ablieferungsvorspänne.
Der Produzent ist verpflichtet, die Ablieferung 

grundsätzlich bis zur Übernahmsstelle mit eigenen 
Fuhrw erken durchzuführen. Ist die Übermahmsstelle 
m ehr als 10 km, vom Speicher des Grossgrundbesitzers, 
oder von der Mitte des Dorfes beim Kleingrundbesitzer 
entfernt, so wird für die über 10 km. hinausgehende 
Strecke für jeden Kilometer und Meterzentner 30 Heller 
dem Einliefernden vergütet.

Falls der Produzent nicht in der Lage ist, die Ab
lieferung m it eigenen Vor,spännen durohzuführen, hat 
er dies rechtzeitig der L. A. des zuständigen Kreiskom
m andos zu melden, welche sich die nötige Zahl der Vor
spänne, notfals im Zwangswege zu sichern hat. Falls 
bei der betreffenden Gemeinde nicht die nötige Anzahl 
Pferde vorhanden ist, ist die Beistellung aus den Nach
bargemeinden zu verfügen. F ü r diese beigestellten Vor
spänne bei ölfruchtabliefenungen werden pro 100 kg. 
und 1 km. 30 Heller vergütet.

Diese Vergütung w ird  von der L. A. des Kreiskom- 
manidos bezahlt, wird jedoch bei der Bezahlung der ge
lieferten Ölfrüchte in Abzug gebracht. Den Transport 
vom Ü bernahm sm agazin zur Bahn (bezw. zum L. A. Mo

nopolm agazin) besorgt die L. A. selbst und hat sich die 
nötigen Vorspänne zu sichern.

§ 5.

Transport-Legitim ation.
Als Legitim ation bei Fuhrentransporten gilt eine 

von der L. A. des zuständigen Kreiskommandos ausge- 
s teilte Bestätigung,

§ 6-
Bahn- u. Schifftransporte.

Die Ölfrüchte sind da, für m ilitärische Zwecke 
bestimmt, stets als »MILITÄRGUT« zu betrachten.

§ 7 .

Alle Produzenten, welche die Ablieferung der Öl
früchte schlussbrieflich vereinbart haben, haben An
spruch auf 20 kg. extrahierten Ölkuchenschrot von je 
den eingelieferten 100 kg, Ölfrucht.

Alle Produzenten, welche gemäss vor,zulegenden 
roten Find. Bestätigungen der EV;Z. mindestens 200 kg. 
Ölfrüchte ein,geliefert haben, erhalten eine Anweisung, 
m it welcher sie festiges Öl (für die Fastentage) im Ver
hältn is  von 100 gr. pro Kopf und Jah r von der L. A. 
gegen Barzahlung erhalten. F ür die Mengembemessung 
ist der Getreidepass resp. die Ausweiskarte »K« m ass
gebend.

F ür die Nichtproduzenten bezw. die christliche 
städtische Bevölkerung werden für das ganze Gouver
nem ent ca 2‘/a W aggon Öl reserviert und erfolgt deren 
Verteilung durch die Apa/KK unter E inhaltung der
selben Kopfquote wie für Produzenten, (100 gr. pro 
Kopf und Jahr).

Die Produzenten haben ihren Anspruch auf Kuchen 
und öl bis 31. Oktober 1. J. bei der L. A. des Kreis
kommandos anzum elden. Den Zeitpunkt der Zuteilung 
behält sich das MGG. vor. Die Preise für ö l und K u
chenschrot werden m it besonderen Verfügungen be
kanntgegeben.

- § 8.

Kontrollmassnahmen.
*Mit der Überwachung bewz. Ausführung der er

gangenen Anordnungen werden das Kreiskoimmandio 
der land. Referent der Ölanbauoffizier (bezw. das hiefür 
bestim mte Organ) und  die für Ö lfruchtanbau ange
wiesene M annschaft betraut. Deren Aufgabe ist beson
ders:

a.) Kontrolle der Produzenten betreffs Richtigkeit 
der gemachten Angaben, Schätzung der Erträge, Be
rechnung des zu belassenden bezw. angef orderten S aat
gutes;
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b ) Kontrolle, dass die eingelieferten Saaten nicht 
angefeuchtet oder überm ässig verunreinigt, sondern 
handelsüblicher Q ualität sind;

c) linterstützurig iund Erleichterung hei der D.urch- 
fiirung der Ablieferung der aufgebrachten Produkte per 
Fuhre, Bahn oder Schiff;

d) Schärfste Kontrolle (m it Hilfe der Gendarme- 
das nirgends Vorräte verheim licht oder geschmuggelt 
werden;

e) Schärfste Kontrolle (m it Hilfe der Gendarm e
rie) das in keiner gesperrten Ölpressanlage (Handpresse) 
Öl erzeugt iwird.

Im Bedarfsfälle können zur D urchfuhr dieser Auf
gaben die erforderlichen Zwangsm itteln angewendet 
werden, auch steht dem Kreiskommando (bewz. L. A.) 
das Recht zu jederzeit die W irtschaftsräum e der Pro
duzenten, sowie die gesperrten Ölpressanlagen zu 
kontrollieren.

§ 9.
Zwangsmassregeln.

Bei Verletzung der Anzeigepfliehl (§ 4 der Vdg, 
W. F. Xr. 77762) verfallen die Ölfrüchte der zwangs
weisen Beschlagnahme ohne Vergütung.

W urde die Anzeigepflicht erfüllt, jedoch die Ab
lieferungspflicht (§§ 5 ü .  8 d), Vdg. W F. 77762) nicht 
eingeha.lten,. so gebührt den Produzenten grundsätzlich 
n u r Hälfte des norm ierten Preises. Bezüglich der 2 Hälfte 
w ird das Kreiskom m ando verfügen, ob

a) diese auch dem  Produzenten ziu zahlen ist,
b) diese teilweise oder ganz verfällt.
Die Verfügung ad  a) wird das Kreiskomm ando in 

jenen Fällen treffen, in  welchen die Nichtablieferung 
nicht durch bösen W illen des Produzenten, sondern nur 
durch den Mangel an notwendigen Hilfsm itteln ver
ursacht wurde.

Die Verfügung ad b) in jenen Fällen, in denen 
der böse’ W ille des Produzenten nachgewiesen wurde.

Dem Produzenten steht das Recht zu, gegen die 
Verfügung des Kreiskommandos den Rekurs an das 
MGG. einzubringen und zwar im Wege des Kreiskom- 
mandos, welches den Rekurs mit den entsprechenden 
Bemerkungen an das MGG. weiterzuleiten hat.

•§ io.

Belehrung über Strafjnassnahmen.
Die im § 7 der Vdg. vorgesehenen Geld- u. F re i

heilsstrafen sind: Geldstrafen bis 5000 Kronen, F re i
heitsstrafen bis zu 6 M o n a t e n  oder Geldstrafe bis 
3000 Kronen neben einer Freiheitsstrafe.

Obigen .Strafen unterliegt insbesonders:
1) W er Vorräte an Ölfrüchten, die sich in seinem 

Besitz befinden oder in seiner V erw ahrung sind, vor

sätzlich versteckt oder verheim licht bezw. beschädigt, 
vernichtet, beiseite schafft, verbrauch oder verfüttert.

2) W er Ölfrüchte ohne Bewilligung verarbeitet 
und die gewonnenen Produkte verbraucht, verkauft, ver
heim licht oder beiseite schafft.

3) W er Vorräte an Ölfrüchten von Personen kauft, 
die n ich t ,zum Verkaufe berechtigt sind oder sie kauft, 
ohne selbst die Befugnis hiezu zu besitzen.

4 ) 'Die Ölmühlenbesitzer oder Aufseher die die für 
sie geltenden Bestimm ungen nicht einhalten.

5) Der für Saatzwecke belassene bezw. für diese 
Zwecke gekaufte Ölfrüchte vorsetzlich für andere Zwecke 
verwendet.

Unter strengen M assnahm en fallen Übertretungen 
gegen Preistreiberei Vorschriften und die Verletzung 
von Lieferungspflichten (§ 2 der Verordnung vom 21./II. 
1917, Vdg, Bl. 29). Nach dieser Vdg. begeht der, welcher 
Vorräte bei Verletzung einer Anzeigepflicht oder Aus- 
kunitspflicht verheim licht, oder der Beschlagnahm e oder 
Ablieferung entzieht, ein Verbrechen und wird m it 
Kerker bis 2 J a h r e n  bestraft. Neben der F reiheits
strafen kann eine Geldstrafe bis 20.000 Kronen verhängt 
werden.

Gegenstände, durch deren Kauf oder Verkauf obige 
Verfügungen verletzt werden, sowie die Kaufpreise h ie
rin, unteliegen im  Sinne des § 9 der Vdg. vom
11. Juni 1916, Vdg, Bl. 61 dem Verfalle und werden vom 
Kreiskioimmando nach Verfügung des MGG. verwendet.

77.
L. A. Nr. 2222.

Verkehr mit Kartoffeln.
Auf Grund der M. G. G. Vdg. W. S. 84108 und im 

Nachhange der K undm achung L. A. Nr. 1954/1, betref
fend den V e r k e h r  m  i t K a r  t o f f e 1 n  -wird un 
geordnet:

Zwecks Versorgung der Stadtbevölkerung m it K ar
toffeln ist es den Produzenten gestattet, bis auf W ider
ruf dieselben auf die Stadtm ärkte zu führen .und sie 
direkt an Konsumenten m it Ausschluss von V erm itt
lern zu verkaufen. Die Menge der auf diese W eise ver
kauften Kartoffeln darf 10% der gesamten Produktion 
des betreffenden Produzenten nicht übersteigen.

Die Verordnung tritt m it dem Tage der V erlaut
barung in Kraft.

78.
L. A. Nr. 2404. .

Einkauf und Überfuhr von Gefreite und Mahlpro
dukten.

1) Im Sinne der Verordnung vom 3. Ju li 1917, be
treffend die Beschlagnahme von Getreide und M ahlpro-
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dulden, Nr. 59 Vdg. Bl. der MV. p. der Vdg. vom 14. Juli, 
1917 betreffend die Beschlagnahme von Säm ereien Nr. 67 
Vdg. Bl. der iMV. P. der Vdg. vom 8. August 1917, betref
fend die Beschlagnahme von Kartoffeln Nr. 69, Vdg. Bl. 
der MV. P. der Vdg. vom 3. Juli 1917, betreffend die Be
schlagnahm e von Heu Nr. 60 V. Bl. der MV. P. sowie der 
zu diesen Verordnungen erlassenen D urchführungsbe
stimm ungen gehört die Erteilung von Bewilligungen 
zum Einkäufe und zur Überfuhr innerhalb des O'kk. j 
Gebietes von Getreide, M ahlprodukten, Sämereien, K ar
toffeln und Heu zum ausschliesslichen W irkungskreise 
der Polnischen. Getreidezentrale bezw. der Polnischen 
landwirtschaftlichen Zentrale, bezw. der Polnischen 
F u tter Zentrale.

2) Ü h e r  1 u h  r b e w i 11 i g ,u n g e n werden vom 
den Filialen nur für Selbstversorger, welche Getreide für 
den Eigenbedarf überiühren wollen und für Saatzwecke 
erteilt.

3) B e w i l l i g u n g e n  z u m  E i n k ä u f e  vom 
Getreide für Approvisionierungszwecke werden niem als 
erteilt und isl es vollkommen zwecklos, dass MGG. oder 
die Zentralen mit diesbezüglichen Bitten zu belästigen, 
da die Versorgung der städtischen Konsumenten, welche 
nicht zugleichl Produzenten sind, ausschliesslich nur 
im Wege der Approvistonierungs-Kam itee erfolgen 
kann.

4) Die früheren Bestimmungen, laut welchen die 
Erteilung von Bewilligungen zum Einkäufe und Über
fuhr obiger Artikel zur Kompetenz des MGG. bezw. des 
Kreist omivea ndos (L. Abt.) gehörten, sind somit auf- 
gehohc n.

79.
N. 25370/17/V. A.

Ausfuhr von Artikeln d. P. G. Z. Regelung das 
Verkehres.

F ür den E inkauf und die Ausfuhr kleinerer Men
gen von Mehl und Getreide durch Offiziere und Beamte 
und deren Angehörige und durch Offiziersmessen gelten 
die Bestimm ungen des MGG. Befehles Nr. 90 vom 22. 
Septem ber 1917, Punkt 21.

F ü r Zivilpersonen werden nachstehende Verfügun
gen erlassen.

Bei Zivilpersonen die zugleich Produzenten sind, 
und die zur Ausfuhr gelangenden Mengen aqs ihren 
eigenen Vorräten nehm en, w ird von der erteilten Be
willigung das zuständige Kreiskommando verständigt, 
m it dem Aufträge der Kreisifiliale der P. G. Z. die be
willigte Ausfuhr zur Kenntnis zu 'bringen.

Bei Zivilpersonen, welche eine A usfuhrbewilligung 
erhalten und keine Produzenten sind, w ird seitens des 
MGG. eine Anweisung auf Lieferung der betreffenden 
Menge m it Angabe des Ablieferungsortes an die D i

rektion der P. G. Z. erfolgen und das zuständige Kreis
kom m ando verständigt.

30.
L. A. Nr. 2401.
W. S. Nr. 84951/17.

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung vom 
3. Juli 1917, betreffend die Beschlagnahme von Heu.

ln  D urchführung der Verordnungen vom 23. Jun i 
1917, Vdg. Bl. 58, betreffend den Landw irtschaftsrat, so
wie vom 3. Juli 1917, Vdg. Bl. 60, betreffend die Be
schlagnahm e von Heu w ird verfügt wie folgt:

I. Verbrauchsnormen.
Als Höchslverhrauchsnorm en werden festgesetzt:
a) für Pferde über zwei Jahre und Binder über 

sechs Monate 10 q Jleu pro Stück und Jahr, gleichgiltig, 
ob es sich um Produzenten oder um  versorguingsbe- 
reehtigte Personen (Nichtproduzenten) handelt,

b) für Pferde bis zu zwei Jah ren  und B inder bis 
zu sechs Monaten 5 q pro Stück und Jah r gleichgiltig, 
ob es sich um  Produzenten oder um  versorgungsbe
rechtigte Personen, d. h. Nichtprodiuzenten, handelt.

Die Verbrauchsquote ist bei Pferden vom 1. August 
1917, bis 31. Juli 1918, bei Ilindvieh vom 15. September 
1917 bis 15. Mai 1918 berechnet.

Gleizeitig wird die Annulierung der Übergans er- 
brauichsquote, die mit Verordnung des M. G. G. r >m
12. August 1917 MGG. WS. Nr. 80853 festgestellt wurde, 
verfügt.

II. Einkaufsberechtigung der P. F. Z.
a) Ü b e  r n a h m  e d e s b e s c h 1 a g n  a h m t e  n 

B a u  h f u 1t e r s.
Die PFZ . besorgt die Übernahme und den Abschub 

des beschlagnahm ten Heues durch zwei Raulifutterein- 
kaufskonsortien für das k. u. k. Okkupationsgebiet, von 
welchem sich die Tätigkeit des einen auf die Kreise 
links der Weichsel, des zweiten auf die Kreise rechts der 
W eichsel erstreckt.

Die BauhfutLereiivkaufsstellen üben ihre Tätigkeit 
im Namen der PFZ. als Generalagentein derselben aus, 
uncl bestellen für jeden Kreis einen Kreisvertreter, wel
cher von der PFZ. legitim iert wird.

Der Kreisvertreter hat vor Übernahm e seiner T ä
tigkeit die Legitim ation dem Kreiskommando, in  dessen 
Bereiche er als Vertreter bestellt ist, zwecks. V idierung 
vorzulegen. Die Angestellten der Kreisvertreter werden 
auf Antrag des betreffenden Kreisverlreters, welcher von 
der Direktion der PFZ. genehmigt sein muss, durch  das 
Kreiskomm ando leg itim iert.'

Sämtliche Legitim ationen, die behufs Einkauf,
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bezw. Übernahm e von Heu von anderen Behörden aus- 
gestelll wurden, werden zugleich als nichtig erklärt.

b) K o t r o t  1 e.
Die PFZ. übt über die Tätigkeit der R auhfutter- 

einbauf.stellen die Kontrolle durch die Reiseinspekloren 
aus. Diese Inspektoren werden seitens der P FZ . m it d en ’ 
von der E. V. Z. des MGG. vidierten Legitim ationen, 
die zur Ausübung der Kontrolltätigkeii im ganzen MGG.- 
Bereiche berechtigen, versehen.

c) Z u f u h r  v o n  H e u  z u  d e n  P r e s s e -  
b e z w.  Ü b  e r n a h m s s t e l l e n  d e r  PFZ.

Der Produzent ist verpflichtet, das Heu auf eigene 
Kosten zu den von der PFZ. bezeiehneten Press- bezw. 
Übernahmsstellen, die jedoch nicht weiter als 3 km von 
der P roduktions- bezw. Lagerungsstelle des Heues ent
fernt sein dürfen, zuzuführen.

W eigert sich der Produzent das Heu mit eigenen 
F uhrw erken oder auf eigenene Kosten zuzuschieben, so 
sind die Zwangsm assnahm en im Sinne des § 8 der Vdg. 
vom 3. Ju li 1917 anzuwenden, und die eventuellen Zu
fuhrkasten mit 30 h pro q und km  berechnet von dem 
Übernahm spreise in  Abzug zu bringen.

d ) Z u  s c h u b  z u  d e n  B a h  n v e r  1 a d e s t a-  
t i o n e n

hat die R auhfuttereinkaufsstelle in der Regel m il 
Vorspännen, die im Wege eines gütlichen Übereinkom
mens zwischen ihr und den Fuhrw ehrksbesilzern ge
m ietet werden, zu bewerkstelligen.

Sollte die R auhfuttereinkaufsstelle ausserstande 
sein, in dieser W eise die nötige Anzahl von Vorspän
nen m ieten ku können, so hat sich der K reisvertreter 
an  -das betreffende k. u. k . ' Kreiskommando, welches 
die zwangsweise -Beistelluug von Vorspännen gegen Ver
gütung von 30 h pro q und km  seitens der E inkaufs- 
stelle veranlassen wird, zu wenden.

I I I. Versorgung der Nichtproduzenten.
Die NichLproduzenten, u. zw. sowohl die Landw irte 

wie auch N iehllandwirte, welche Heu benötigen, haben 
ihren auf Grund der Verbrauchsquote festgestellten Be
darf bis länstens 31. Oktober 1917 anzumelden.

Die Anm eldung muss enthalten:
1) Vor- und Zunam e des Besitzers der Pferde, 

bezw. der Rindviehe, welche versorgt werden müssen.
2) Die Ortschaft, in der der Besitzer wohnt, bezw. 

in  der sich die zu versorgenden Pferde und  Rinder be
finden.

3) Die Anzahl der versorgu ngsbedürf t i gen Stücke. 
Die Anzahl der Pferde über 2 Jahre und der Rinder 
über 6 Monate muss separat von der Anzahl der Fohlen 
und Kälber ausgegeben werden.

4) Das auf Grund der Verbrauchsquote festgestellte 
H euquantum , welches zur -Ernährung des angegebenen 
Viehslandes benötigt wird.

5) Das Q uantum  von Heu eigener Produktion, wei
ches dem Pferde- bezw. Bindviehbesitzer zur Verfügung 
steht.

6) Das Q uantum  von Heu, welch es beschafft w er
den muss.

Die Anm eldung erfolgt:
a) in den Dörfern und kleinen Städten beim Ge

rn eii ndevors tan d ;
b) in grössseren Städten beim M agistrate der 

Stadt;
c) ln  Industrie- bezw . Gruben Zentren b e im  k. u. k. 

K r e i skom m and o.
Die Gemeindevorsteher und M agistrate überprüfen, 

ob die in  den Anmeldungen angeführte Anzahl von 
Vieh und Pferden, wie auch der angegebene Bedarf an 
bleu richtig isl und stellen auf Grund der Anmeldungen 
die Karten, welche zur Übernahm e von Heu berechtigen, 
aus.

Das betreffende Kreiskom m ando schreibt die F o r
m ulare zu den Heukarten vor, und beteilt dam it die Ge
m eindevorsteher und Stadtm agistrate. Die Druck bezw. 
Litographiekoste.n wie auch die Kosten der Ausstellung 
der K arten bezahlt die Partei, welcher die Karte ausge- 
folgt w ird. Die Karten w ie auch eine sum m arische Z u
sammenstellung' haben die Gemeinden und S tad tm a
gistrate bis längstens 15,'Noivember 1917 an  das betref
fende k. u. k. Kreiskomm ando zu übersenden.

Nach gepflogenem Einvernehm en m it der Kreis- 
aufsichtskiommission stellt das k. u. k. Kreiskomimando 
die Höhe des Kreishedairfes fest, vidiert die vorgelegten 
Heukarten, bezw. stellt nach den Anm eldungen der Berg
werks- und Industriezentren die neuen Karten aus und 
sendel dieselben den Gemeindevorstehern, bezw. S tadt- 
m agistraten -zur A ushändigung an die Versorgungsbe- 
r  echt i g len zu rück.

Die sum m arische Zusam m enstellung überm ittelt 
das Kreiskomm ando dem  Kreisivertreter der R auhfutter- 
einkaui’sslclle und beauftragt ihn, den Bedarf zu decken.

Die Deckung des Bedarfes durch .die R auhfutter- 
einkaufsstelle erfolgt in der Weise, dass:

a) in Dörfern und kleinen Städten der Kreisver- 
treter der Rauhtuttereinkaufss,teile den m it Heukarten 
beteilten Personen die Bewilligung zur Übernahme der 
betreffenden Quanten direkt von den Produzenten in den 
von ihm  nam haft gem achten, nach  Möglichkeit dersel
ben bezw. Nachbargemeinde zu dem durch Beschlag
nahm e Verordnung festgesetzten Übernahimspreise 
erteilt;

b) in den Städten u nd  Industriezentren, bezw. Ge
genden, ain welche das Heu von weitergelegenen O rt
schaften zugesehoiben werden muss, deu Kreisvertreter 
der Rauhfuttereinkaufsstelle, den Zusohub veranlasst. 
Das zugeschobene Heu wird an die Versorgungsberech-
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tigten gegen Vorweisung der durch das k. u. k. Kreis- 
kommando vidierten H eukarten verteilt.

Die Verteilung von Heu wird entweder durch die 
Einkaufsstelle im Wege des Kleinverkaufes aus den zu 
diesem Zwecke errichteten und geführten Lagem iagazi- j 
neu oder .durch den städtischen Approvisiouiecungsaus- 
sichuss je nach ■ Vereinbarung zwischen der R auhfulter- 
einkaufssteile und dem betreffenden städtischen Appro- 
visioinierungsausiS'Chuss durchgeführt.

Die RauhtuLtereinkaufsstelle ist 'berechtigt, bei der 
Lieferung von Heu a n  Zuschuh bedürftige Städte u n d  
In d u s tr ie z e n tre n  folgende Preise z u  berechnen.

1) Beim Kleinverkauf aus den Lagenmagazinen:

für Heu u n g e p re s s t ............................ K 30.
für Heu g e p re s s t ..................................K 32.—
für Kleeheu u n g ep ress l K 33.—
für Kleeheu g e p re ss t..............................,K 35.—

loco Magazin der Einkaufsstelle.

2) Bei Lieferung in  ganzen Waggons direkt an  die 
K onsum en  Len bezw. Approvision.ieruingskomitees:

für Heu u n g e p re s s t ............................ ,K 25.—
für Heu g e p re s s t ..................................K 27.—
für Kleeheu u n g ep re ss t.........................K 28.—
für Kleeheu g ep ress t K 30.—

loco W aggon der Übernahm sstation.

IV. Transportlegitim ationen.
Die Legitim ationen, welche zum Einkäufe, bezw. 

Übernahme von Heu berechtigen, wie auch die vom 
Kreiskommando vidierten H eukarten bilden zugleich die 
Legitim ation für den Transport von Heu per Fuhren.

Nur jene Mengen, welche als F u tter für die Dauer 
von drei Tagen für Pferde, bezw. Ochsen, welche das 
betreffende Q uantum  führen, benötigt werden, dürfen 
ohne Transportlegitim ation und  ohne jedwede territo
riale Beschränkung mitgeführ.t werden.

In  diesem Falle ist bei Pferden 3 kg, Lei Ochsen 
4 kg pro Stück und Tag zu berechnen.

V. Bahn- u. Schifftransporte.
Der Transport von Heu auf nonmalsp urigen B ah

nen kann n u r auf Grund von m it Stam piglie der EVZ. 
des MGG. Lublin und Unterschrift Leutnant v. Mo- 
chnacki versehene Frachtbriefen erfolgen. Sämtliche 
andere Frachtbriefe (auch die Frachtbriefe der EVZ. 
mit Unterschrift »Oblt. Redlich«) werden gleichzeitig 
als ungiltig erklärt. Die. Transporte mit den K leinbah
nen aller Art u nd  per Schiff (Galeeren) erfolgen auf 
Grund der Einkaufs bezw. Übernahm slegitim ationen.

VI. Kontrollmassnahmen.
Mit der Überwachung der Ausführung aller obigen 

Anordnungen, insbesondere mit der Beaufsichtigung

der Tätigkeit der Rauhfuttereinkaufsstelle, bezw. der 
Kreisvertreter derselben, sowohl hinsichtlich der Lie
ferungen für die M. V. wie auch für den Lokalbedarf, 
w ird das Kreiskommando den .landwirtschaflliichen Re
ferenten und die ihm  zugewiesenen Hilfsorgane be
trauen.

V II. Zwangsm ittel.
W eigert sich der Produzent, das beschlagnahm te 

Heu der Rauhfuttereinkaufsstelle zu verkaufen, so hat 
sich der Kreisvertreter der Einkaufsstelle an das be
treffende KreLskommando um Anordnung von Zwangs
m itteln zu  wenden.

Das Kreiskomm ando hat in solchen Fällen, \yo es 
sich um  grössere Q uantitäten handelt, nach m it der 
Kreisanfsichtskammiss, ion gepflogenen Einvernehm en 
über die Verpflichtung zur Abgabe des betreffenden 
Quantum s endgi],tig zu erkennen und erforderlichen
falls dessen zwangsweise W egnahm e zugunsten der PFZ. 
bezw. der Rauhfuttereinkaufsstalle als deren Beauf
tragte zu verfügen.

F ü r  das zwangsweise eingelieferte Heu ist die 
Rauchfuttereinkaufsstelle verpflichtet, idem Produzenten 
den vollen Übernahm spreis zu beizahlen. Der Produzent 
verliert jedoch in  diesem  Falle die Berechtigung auf die 
auszahlende Anzeigeprämie und Lager u ng szuschl ag 
(§ 8 der Vdg. 3. Juli .1917).

81.

Koncessionen zum Verschleisse von Branntwein
erzeugnissen.

In letzter Zeit häufen sich wieder beim  k. u. k. 
MGG. in Lublin verschiedenartige Gesuche um  Ver
leihung von Koncessionen zum Verschleisse von B rannt
weinerzeugnissen und sonstigen Alkoholgetränken.

Da solche ßetriebsstälten bereits überall in ge
nügender Anzahl vorhanden sind w ird laut V erord
nung des k. u. k. MGG. in Lublin vom 8./9. 1917 F. A. 
153038/17, um  die Interessenten von unnützen m it Stern 
pelauislagen und Gängen verbundenen Gesuchen abau- 
haltein und die Behörden in dieser Richtung zu en t
lasten, zur Kenntnis gebracht, dass das (Überreichen 
derartiger Gesuche derzeit zwecklos ist und dieselben 
grundsätzlich a lim ine aJbgewiiesen werden.

82.
Nr. 24059/17/V. A.

Polizeihundestation, Errichtung.
in Olkus'z ist eine Polizeihundestation errichtet. 

Sobald ein grösseres Verbrechen entdeckt wurde, und 
vermutet werden kann, dass sich der Täter; oder die m it
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der T at im Zusam m enhänge stehenden Gegenstände im 
nächsten. Umkreise des Tatortes befinden, ist nach
stehendes igenaiu au beachten, wenn die Verwendung 
des Polizeihundes von Erfolg sein soll:

a) ist es ein Haus, so muss insbesondere jeder- 
m an vion der T ür und den Fenstern ferngehalten (Wer
den, durch welche d er Verbrecher etwa die F lucht er
griffen haben könnte;

b) der Tatort muss in möglichst grossem Umkreise 
ahgestperrt werden;

e) sind vom Täter am  Tatorte Gegenstände .zu
rückgeblieben, m üssen diese unberührt bleiben;

d) au f etwa vorhandene Fussspuren des Verbre
chers muss sorgfältigst geachtet werden und die Isolie
rung derselben durch Ausspannen von Bindfäden auf 
Pflöcken in  m öglichst grösser Breite bew irkt werden.

Der k. u. k. Kre iskom m andant:

O b e rs t  G r a f  G O T T F R I E D  C L A M  M A R T I  N I C  m  p.

Kraköw. — Druk W. L. Anczyca i Spölki.






